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I ¢m3 d'une solution de chlorure de fer a 19, dans des éprouvettes, Apres
quelques jours, on n’observe avec un extrait & pouvoir tannant élevé qu'une
mince couche foncée & la surface de gélatine, tandis qu’avec un extrait &
faible pouvoir tannant la coloration a pénétrée plus profondément. Les
tanins du houblon ont une action supérieure a celle des tanins de que-
bracho ou de gambir. Dr. Ch. Schweizer.

Aus den Derichten
des Eidgendssischen Gesundheitsamtes und der kantonalen AufSiehts-
hehorden, Untersuchungsanstalten und Lebensmittelinspektoren
iiher die Ausfilhrung des Lebensmittelgesetzes und der Gesetze hetreffend
das Absinth- und Kunstweinverbot im Jahre 1927.

A. Bericht des Eidgenossischen Gesundheitsamtes.

a) Eidgenossische und kantonale Gesetzgebung.

Wie schon im letztjihrigen Berichte angedeutet, wurde der Zeitpunkt
des Ablaufes der Uebergangsfrist der Lebensmittelverordnung (15. April 1927)
benutzt, um einige Vorschriften, die sich auf Grund der Erfahrungen bei ihrer
Durchfithrung als der Ergiinzung bediirftig erwiesen hatten, entsprechend zu
dndern. Immer gehen noch Gesuche um weitere Fristverlingerungen fiir diese
oder jene Waren oder Warenpackungen ein, denen aber nur in beschrinktem
Umfange entsprochen werden kann. Es zeigte sich auch bei diesem Anlasse
wieder, eine wie schwierig zu regelnde Materie der Verkehr mit Lebensmitteln
und Gebrauchsgegenstiinden bei seiner Vielgestaltigkeit ist, und wie leicht
beweglich eine Lebensmittelverordnung sein muss, wenn sie den berechtigten
Interessen der Lebensmittelindustrie und den Anspriichen der Konsumenten
und der Kontrolle Rechnung tragen soll.

Die ebenfalls im letztjihrigen Bericht gestreifte Frage, was unter Hau-
sieren im Sinne der Lebensmittelordnung verstanden sein soll, ist im Laufe
des Berichtsjahres nunmehr zum Abschluss gelangt und wird dem Bundesrat
zur Entscheidung vorgelegt werden konnen, nachdem sich das eidgenossische
Justizdepartement, die Kantonsregierungen und die interessierten Verbinde
zu ihr ausgesprochen haben. ‘

Die Titigkeit der Expertenkommission des Verbandes der Kantons- und
Stadtchemiker, die unter der Leitung des Gesundheitsamtes mehrmals zu-
sammentrat, hat auch im Berichtsjahre wiederum zu einer einheitlichen Durch-
fiihrung der Verordnungsvorschriften in den Kantonen wesentlich beigetragen.

Die Erledigung der Frage besonderer Vorschriften fiir die nur zur Aus-
fuhr bestimmten Lebensmittel fillt nicht mehr in das Berichtsjahr. Die Vor-
arbeiten sind abgeschlossen.
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Die Revision des Lehensmittelbuches, zum Teil eine Folge der Revision
der Verordnung, liegt gegenwiirtig noch in Behandlung beim schweizerischen
Verein analytischer Chemiker, dessen Vorarbeiten die Wiinschbarkeit einer
totalen Umarbeitung ergeben haben. Die Entscheidung iiber diese Frage wird
erst nach Eingang des betreffenden Materials moglich sein.

Ein Bundesratsbeschluss vom 8. September 1927 regelte schon die im
letztjihrigen Berichte erwihnte Frage der Zulassung von Natriumbenzoat
zu Obstséften bis auf weiteres in der Weise, dass dieses Konservierungsmittel
weiter zugelassen wird, aber nur unter Deklaration. Die Erfahrungen scheinen
dafiir zu sprechen, dass dieser Art der Siisserhaltung von Obstsiften doch eine
nicht zu unterschitzende Bedeutung fiir die alkoholfreie Obstverwertung bei-
kommt.

Gegeniiber verschiedenen Eingaben betreffend unlautere Konkurrenz der
Fremdweine konnte auf die unseres Erachtens ausreichenden Bestimmungen
der Lebensmittelverordnung hingewiesen werden, die aber nicht in allen Kan-
tonen mit der gleichen Strenge durchgefiihrt zu werden scheinen. Wir sahen
uns deshalb veranlasst, die Kantone zu ersuchen, die Interessenten auf die
beziiglichen Vorschriften besonders aufmerksam zu machen und ihre Organe
zur strikten Anwendung der Verordnungsbestimmungen namentlich in bezug
auf die Deklaration der Fremdweine und ihrer Verschnitte zu verhalten. Durch
einen Bundesratsbeschluss vom 21. Oktober 1927 wurde iiberdies den Kan-
tonen durch den Art. 204/204" der Lebensmittelverordnung das Recht ein-
gerdumt, mit Genehmigung des Bundesrates da, wo die Umstinde es er-
fordern, besondere Vorschriften in bezug auf die Kontrolle der Weine und des
Weinmostes zu erlassen. Von dieser Erméchtigung hat bis jetzt allerdings
noch kein Kanton Gebrauch gemacht. Ein weitergehendes Begehren, néimlich
die Einfuhr von fremden Weinmosten wihrend der Zeit der einheimischen
Weinernte zu verbieten, musste mangels einer gesetzlichen Grundlage wenig-
stens vorldufig ablehnend begutachtet werden. Weitere Eingaben betrafen
die missbriuchliche Bezeichnung von Schaumwein irgendwelcher Herkunft
und Bereitungsart als Champagne. Wir machten die kantonalen Aufsichis-
behorden zuhanden ihrer Organe auf die beziiglichen Vorschriften erneut auf-
merksam.

Zu einer-recht delikaten Frage gestaltete sich die Einfuhr griechischer
Weine, die in der Junisession durch eine kleine Anfrage Rochaix im National-
rat angeschnitten und durch eine Eingabe der Weinhandels- und Produzenten-
kreise im November neu aufgerollt wurde. Wahrend zur Zeit der Beantwor-
tung der Anfrage Rochaix noch keine oder wenigstens noch keine geniigende
Beweise dafiir vorlagen, dass sich, wie behauptet wurde, unter den von
Griechenland importierten betréichtlichen Weinsendungen auch Trockenbeer-
weine (nach unserer Gesetzgebung Kunstweine) befinden, verdichteten sich
diese Verdachtsmomente, als durch Priifung verschiedener Sendungen grie-
chischen Weines mittels Degustation durch Sachverstindige und durch ein
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im Laboratorium des Gesundheitsamtes ausgearbeitetes physikalisches Ver-
fahren, sowie durch ergéinzende chemische Priifungen ein Teil der zur Einfuhr
gelangten griechischen Weine als Trockenbeerwein oder als Verschnitte mit
solchem angesprochen werden mussten. Diese Feststellung schien umso zu-
ligsiger, als die derzeitige griechische Weingesetzgebung die Fabrikation von
Trockenbeerwein zwar fiir den Inlandskonsum verbietet, sie aber fiir den
Export erlaubt, und sich aus amtlichen Feststellungen ergab, dass Griechen-
land Trockenbeerweine in der, Tat in betriichtlichem Masse ausgefiihrt hat.
Wir konnten, trotz den von der griechischen Regierung bei uns erhobenen
Beschwerden iiber die Behandlung der Weine ihres Landes, nicht auf die
Anwendung unserer Gesetzgebung verzichten, die Kunstweine und damit auch
die Trockenbeerweine verbietet. Dies umso weniger, als das Kunstweinverbot
auch gegeniiber Wein jeder andern Herkunft zu gelten hat. Die auf Grund
dieses Verbotes gegeniiber den als Trockenbeerwein beurteilten Sendungen
getroffenen Massnahmen, denen zufolge die betreffenden Weine nicht mehr
zu direkten Konsumzwecken in den Verkehr gelangen konnten, mussten dem-
nach aufrecht erhalten bleiben, immerhin unter Anbahnung von Verhand-
lungeu mit der griechischen Regierung, die zurzeit noch nicht abgeschlossen
sind, aber zweifellos zu einer Beilegung des entstandenen Konfliktes zu fithren
geeignet sind. Die Frage, wie solche Importe in Zukunft zu verhindern sein
werden, bildet gegenwirtig noch Gegenstand von Verhandlungen mit den
griechischen Behorden.

Am 31. Dezember 1927 trat der Bundesratsheschluss vom 10. Dezember
1917 betreffend die Zustellung von kantonalen Strafentscheiden auch aus
dem Gebiete dor Lebensmittelpolizei an die Bundesbehirden ausser Kraft.
Anliisslich der Frage der Erneuerung dieses Bundesratsbeschlusses legten wir
der zustiindigen Instanz die Wiinschbarkeit der weitern Zustellungspflicht
nicht bloss fiir gerichtliche, sondern auch fiir administrative Urteile dar, ohne
welche das Bild iiber die Titigkeit der kantonalen und ortlichen Kontroll-
organe nur ein sehr unvollstindiges wire. Der starke Anteil der admini-
strativen Urteile ergibt sich nach deren Verhédltnis zu den gerichtlichen Ent-
scheiden, das z. B. im 1926 2740 zu 425 betragen hat. '

Die in Art. 56 des Lebensmittelgesetzes vorgesehene bundesritliche
(tenehmigung erhielten ein Beschluss des Staatsrates des Kantons Genf be-
treffend den Verkehr mit Eis und das vom Regierungsrat des Kantons Luzern
aufgestellte Reglement betreffend die Tétigkeit der Beamten und Angestellten
des dortigen kantonalen Laboratoriums.

b) Laboratorium des Gesundheitsamtes.
An die infolge Riicktritt des Herrn Dr. W. Miiller am 30. April frei
gewordene Stelle des II. Assistenten riickte der bisherige 1II. Assistent,

Herr Ruffy, nach. Die Stelle des III. Assistenten wurde provisorisch mit
Herrn Dr. C. Zich besetzt.
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Fiir die Mitteilungen des Gesundheitsamtes aus dem Gebiete der Lebens-
mitteluntersuchung und Hygiene liefen ausser den 12 Originalarbeiten des
Laboratoriums Beitrige auch von verschiedener anderer Seite ein. Dem
Band XVIII (1927) wurde ein Generalregister fiir die bisher erschienenen
Jahrgiinge 1910—1926 beigelegt.

Fir die eidgenossischen Behorden und Amtsstellen wurden in 21 Auf-
triigen 110 Objekte untersucht und begutachtet, worunter sich 68 der Be-
tdubungsmittelkontrolle unterstehende Priparate befanden. Zur Priifung der
Brauchbarkeit des hier ausgearbeiteten Verfahrens der Untersuchung von
Trockenbeerwein und Naturwein mittels der Analysenquarzlampe wurden
zitka 200 Weine verschiedener Herkunft, darunter zirka 90 griechische
Weine, untersucht. Das Verfahren erwies sich als durchaus brauchbar.

c) Lebensmittelchemikerpriifungen
fanden mangels Anmeldungen nicht statt.

d) Kontrolle der Lebensmittel (ausgenommen Fleisch) und der Gebrauchs-
gegenstdnde in den Kantonen und an der Landesgrenze.

1. In den Kantonen.

Die in Art. 55 des Lebensmittelgesetzes vorgeschriebenen Jahresberichte
der Kantonsregierungen iiber die Ausfithrung des Gesetzes und die dabei
gemachten Beobachtungen sind auch diesmal vollzéhlig eingelangt und legen
mit ihrer Fiille von interessantem Material erneut Zeugnis davon ab, wie
ernst namentlich die kantonalen Organe ihre Aufgabe erfasst haben. In ge-
ringerem Masse lfsst sich das von den ortlichen Kontrollorganen sagen, worauf
schon in fritheren Berichten hingewiesen worden ist. Immer noch gibt es Ge-
meinden, die sich ganz auf die Téatigkeit der kantonalen Inspektoren ver-
lassen und von sich aus nichts vorkehren. Diesen Zweck hatte die Schaffung
des Institutes der kantonalen Inspektoren nun nicht. Die Inspektoren sollen
die Gemeindeorgane zwar unterstiitzen, aber nicht ersetzen. Bei der villigen
Indolenz gewisser (temeinden erscheinen die Widerstinde, die sich der in
Art. 6 des Lebensmittelgesetzes vorgesehenen Zusammenlegung mehrerer Ge-
meinden zu einem einzigen Inspektionskreis entgegenstellen, um so schwerer
versténdlich, als in Kantonen mit diesem System sehr gute Erfahrungen
gemacht worden sind. Anerkennend ist hier die Tétigkeit der Polizeiorgane
hervorzuheben, die in vielen Gemeinden als Ortsexperten funktionieren. Eine
Neubelebung der Kontrolle ist von der, iibrigens in den meisten Kantonen
bereits gesetzlich festgelegten Unterstellung des Inspektionswesens unter die
zentrale Leitung des Kantonschemikers zu erhoffen, mit der es moglich sein
wird, die serienweise Krhebung von Proben, die sich als ein sehr wirksames
Mittel zur Aufdeckung von Uebertretungen erwiesen hat, in erhshtem Masse
einzufithren und die Inspektion zielbewusster und zweckentsprechender zu
gestalten.
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Wie es angesichts der Bedeutung der Milch als Nahrungsmittel ge-
geben ist, hat die Milchkontrolle auch im Berichtsjahre den Hauptgegenstand
der Tiatigkeit der amtlichen Lebensmitteluntersuchungsanstalten gebildet.
Beziiglich Zahl der untersuchten Proben und den Prozentsatz der Beanstan-
dungen sei.auf die entsprechenden Tabellen verwiesen. Nach den Griinden
der Beanstandung ausgeschieden, nehmen die erste Stelle die verunreinigten
Proben ein (zirka 53 % der Beanstandungen). Wenn auch verschiedene Be-
richte eine Besserung auf diesem Gebiete konstatieren, so ist doch die Zahl
der wegen unreinlicher Gewinnung beanstandeten Proben (zirka 3500) als sehr
hoch zu bezeichnen, so dass hier noch sehr viel zu tun bleibt. An zweiter
Stelle stehen mit 22 9o der Beanstandungen Milchproben mit ungeniigendem
Gehalt, ohne dass sie deswegen als verfilscht hitten gelten kénnen, “und
Proben von leicht abnormer Beschaffenheit (ungeniigend haltbar, fadenziehend
ete.), Fille, die wohl meist administrativ erledigt werden konnten. 14 %o der
Beanstandungen machen die kranken Milchproben aus, herrithrend meist von
Tieren, die mit gelbem Galt behaftet waren. Der Prozentsatz der aus diesem
Grunde vom Verkehr auszuschliessenden Proben diirfte sich wohl noch wesent-
lich steigern, wenn die Priifung auf kranke Milch, wie es in einzelnen Kan-
tonen jetzt schon vorbildlich geschieht, durchwegs ausgefiithrt wird. An letzter
Stelle stehen mit zirka 11 %o die wegen Verfilschung beanstandeten Proben.
Ihre Zahl ist mit zirka 700 Proben immer noch betrichtich, wenn man be-
denkt, ein wie geringer Prozentsatz der téglich in den Verkehr gelangenden
Milch zur Untersuchung kommt. Der Gesamtprozentsatz der beanstandeten
Milchproben “ist mit rund 10 % ungefihr gleich geblieben wie letztes Jahr,

Die Kontrolle des Brotes vollzieht sich meist an Ort und Stelle. Das
erkldrt es, warum in den amtlichen Lebensmitteluntersuchungsanstalten nur
eine sehr niedrig erscheinende Zahl von Proben zur Untersuchung gelangte,
in denen auch noch anderes Gebick inbegriffen ist. Wihrend diese Berichte
nur 36 Beanstandungen melden, sind nach den uns zugegangenen Urteilen
276 Falle der Lieferung von zu leichtem oder zu wenig ausgebackenem Brot
durch Bussen erledigt worden. Zahlreich werden die Mittel angeboten, denen
eine Verbesserung des Mehles und eine Erhohung der Backfihigkeit zu-
geschrieben wird, Eigenschaften, mit denen die Krgebnisse in der Praxis
nicht immer iibereinstimmen. Vielfach lanft diese Wirkung nur auf die Er-
hohung des Wassergehaltes des Brotes hinaus. Kinzelne Mittel waren wegen
ihrer bleichenden Wirkung zu beanstanden, andere enthielten sonstwie ver-
botene oder wirkungslose Substanzen. Die neuerdings wieder aufgenommenen
Versuche zur Herstellung von Magermilchbrot durch Zusatz von Magermilch-
pulver lassen noch nicht erkennen, ob ihnen ein besseres Schicksal beschieden
ist als frither schon gemachten Anldufen, so beachtenswert sie vom Stand-
punkt der Volkserndhrung sind.

An der Verbesserung der Trinkwasserverhidltnisse, die vielerorts
noch recht im Argen liegen, wird konsequent gearbeitet. Die bisher erzielten
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Resultate sind sehr erfreulich. Die Tatsache, dass von zirka 5000 untersuchten
Trinkwasserproben immer noch rund 800 zu beanstanden waren, zeigt deutlich
die Notwendigkeit der Fortsetzung dieser Untersuchungen.

Ein wichtiges Kontrollobjekt bildet, ziffernmissig genommen, der Wein,
Den sich immer wiederholenden Klagen iiber die unlautere Konkurrenz der
Fremdweine den einheimischen Weinen gegeniiber und den Massnahmen zur
Abhilfe ist bereits eingangs dieses Berichtes Erwihnung getan worden. Aus
den Berichten der Kantone geht hervor, dass in der Tat zahlreiche Miss-
stinde in bezug auf die Deklarationsvorschriften bestehen und dass die
gesetzlichen Grundlagen zum Einschreiten meist ausreichen, dass aber eine
griindliche Behebung des Uebelstandes nur von einer konsequenten und
systematischen Durchfithrung der Kontrolle und unnachsichtlichen Bestrafung
der I'ehlbaren zu erwarten ist. Anderseits muss mit der Tatsache gerechnet
werden, dass nicht bloss das Angebot, sondern auch die Nachfrage nach
Fremdwein auch da erheblich ist, wo diese Weine unter richtiger Bezeich-
nung in den Verkehr gelangen. Die vom Lebensmittelinspektor eines Kantons
angestellten Erhebungen ergaben, dass in den wiihrend eines Monats besich-
tigten Wirtschaften die durch die Weinkarten angebotenen Fremdweine die
Zahl der Schweizerweine bedeutend, bei den Rotweinen um zirka das sechs-
fache iibersteigen. Dazu kommen die Schwierigkeiten des Nachweises nament-
lich von unserem Landwein &hnlichen Fremdweinen in Verschnitten. Wenn
die Kontrolle in bezug auf richtige Deklaration Erfolg haben soll, so bedarf es
also in der Tat neben der unabléssigen Arbeit der kantonalen und ortlichen
Organe besonderer, den Kantonen nunmehr durch Art. 264" der Verordnung
eingerdumter Massnahmen.

Die iiberwiegende Mehrzahl der Beanstandungen betrifft verdorbene
Weine. In einem Kanton wurden 1300 hl gallisierter Wein mit Beschlag be-
legt, da die Gallisierung von Wein durch die neue Lebensmittelverordnung
nunmehr verboten ist.

Beziiglich der andern Lebensmittel eriibrigen sich besondere Bemer-
kungen. Gegen Versuche, ihnen besonders wertvolle, hygienische Higen-
schaften, wie unrichtige oder iibertriebene Angaben beziiglich Néhr- und Vita-
mingehalt oder sogar Verjiingungsfihigkeit beizulegen, bietet der Wortlaut des
Art. 10 der neuen Verordnung. eine durchaus geniigende Handhabe.

Von den Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstinden boten An-
lass zu zahlreichen Beanstandungen namentlich Geschirre, Geffisse und Gerite
fiir Lebensmittel wegen ihres unzuliissigen Gehaltes an Blei oder Zink, dann
kosmetische Mittel teils wegen unzuliissiger Bestandteile, teils wegen des Blei-
gehaltes der Verpackung, im fernern Bodenbehandlungspréiparate infolge ihrer
zu leichten Enziindlichheit oder wegen des verbotenen Gehaltes an gechlorten
Kohlenwasserstoffen. Fiir I'leckenreinigungsmittel, deren Démpfe beim Kin-
atmen giftig wirken, wurden besondere, warnende Aufschriften vorgeschrieben.
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Die Durchfithrung des Kunstweingesetzes erhielt im Berichtsjahr
eine besondere Bedeutung wegen der bereits erwéihnten Einfuhr von Trocken-
beerweinen aus Griechenland. Es wurden 17 Sendungen mit zusammen
zirka 2000 hl beschlagnahmt und der Essigfabrikation zugefiihrt.

Das Absinthverbot wird immer noch iibertreten, trotz der zum Teil
sehr empfindlichen Geld-und Freiheitstrafen, mit denen mehrere Fille erledigt
worden sind. Von 18 Mustern, die in einem kantonalen Laboratorium
untersucht wurden, erwiesen sich nicht weniger als 14 als verbotene
Nachahmungen.

Die Zahl der Einsprachen gegen Gutachten der amtlicheu Lebens-
mitteluntersuchungsanstalten und gegen Befunde der kantonalen Lebens-
mitttelinspektoren hielt sich auf normaler Hohe.

Die Berichte der kantonalen Lebensmittelinspektoren bieten ein
anschauliches Bild ihrer Tétigkeit und zugleich der Notwendigkeit dieser
ambulanten Kontrolle. Zu wiinschen ist die vermehrte Erhebung von Proben
durch diese Organe.

Instruktionskurse fiir Ortsexperten fanden in verschiedenen
Kantonen statt. Einzelne Kantone warteten das Inkrafttreten des revidierten
Reglementes betreffend die Probeentnahme ab, da gerade diese Vorschriften
den Hauptgegenstand der Instruktion bilden miissen.

Die beigefiigten Tabellen 1T und II geben die ziffernmiissige Uebersicht
iiber die in den Kantonen auf dem Gebiete der Lebensmittelkontrolle ge-
leistete vielseitige und wichtige Arbeit.

2. An der Grenze.

Gemiss Art. 26 des Lebensmittelgesetzes wird die Aufsicht an der
Landesgrenze durch die Zollimter ausgeiibt. Gegenwiirtig sind den Zoll-
amtern Basel S. B. B. und B. B., Chiasso, Genf und Vallorbe eidgentssische
Lebensmittelexperten zugeteilt. Am Zollamt Basel B. B. wurde der durch
den Hinschied des Herrn Dr. Gageur erledigte Posten durch Herrn Dr. W.
Miiller, bisher Assistent am Laboratorium des eidgenissischen Gesundheits-
amtes, besetzt. Der dem Zollamt Genf P. V. hauptséichlich fiir die Wein-
kontrolle beigegebene Herr Dr. Lozeron, der seit Mai 1909 im Dienste stand,
verstarb am 17. Juni 1927. Der Posten wurde vorldufig nicht wieder besetzt.

Wie in einem fritheren Berichte erwihnt, sind die eidgendssischen
Lebensmittelexperten, wesentlich aus praktischen Griinden, der Zollver-
waltung angegliedert worden. Beziiglich der Durchfithrung der Lebensmittel-
kontrolle unterstehen sie aber immer noch der Aufsicht des eidgenissischen
Gesundheitsamtes. Um die Fithlung mit diesen Experten aufrecht zu erhalten
und sie mit neueren Untersuchungsmethoden bekannt zu machen, beruft sie
das Gesundheitsamt zeitweilig zu einer Art Wiederholungskurs von zwei
Wochen in sein Laboratorium ein. Im Berichtsjahre bestand der Experte
von Vallorbe einen solchen Kurs.
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Die mit Lebensmittelexperten besetzten Zollimter wurden durch den
Chef des Laboratoriums des eidgenossischen Gesundheitsamtes, die Zoll-
amter des IV und V Zollkreises durch den eidgendssischen Lebensmittel-
inspektor inspiziert. Wir legen grossen Wert auf diese Inspektionen, die
die betreffenden Zollbeamten wieder in Fithlung mit uns bringen und das
Interesse an der Lebensmittelkontrolle zu steigern geeignet sind.

Ueber die Titigkeit der Grenzkontrolle geben die Tabellen IIl und
IV Aufschluss. Zahl der Probesendungen und Menge der durch die Grenz-
rapporte den Kantonen gemeldeten und durch die Untersuchungsanstalten
beanstandeten Waren sind sich ungefiihr gleichgeblieben. Weitaus die Mehr-
zahl der Meldungen (2200 von 3353) betraf Weinsendungen. Einen weitern
wesentlichen Anteil beanspruchen die Importe von Butter. Von den 227
gemeldeten Buttersendungen wurden 35 im Gesamtgewicht von 56 584 kg
beanstandet, und zwar zum Teil wegen zu geringem Fettgehalt, zum Teil
wegen unzuldssiger Konservierungsmittel. Stark zugenommen hat die Kin-
fuhr franzosischer Butter.

Von den Lebensmittelexperten liegen ausfiihrliche Berichte iiber ihre
Titigkeit vor, die uns zu besondern Bemerkungen keinen Anlass geben.

Zuriickzuweisen ist hier wieder einmal die in Kreisen von Importeuren
immer noch weit verbreitete Meinung, dass die Zulassung zur Verzollung
und damit die Bewilligung zur Einfuhr eine Garantie fiir die vorschrifts-
gemésse Beschaffenheit der eingefithrten Waren darstelle. Es versteht sich
bei der nun einmal durch das Gesetz vorgesehenen Organisation der Grenz-
kontrolle von selbst, dass die Zollamter keine eingehende und vor allen
Dingen keine abschliessende Beurteilung der eingefiihrten Waren vornehmen
konnen. Diese letztere liegt ausschliesslich im Tétigkeitsbereiche der amt-
lichen Lebensmitteluntersuchungsanstalten, und selbst gegen deren Befunde
steht dem Betroffenen immer noch das Recht der Oberexpertise offen. Man
darf sich also dartiber nicht verwundern, wenn zur Einfuhr zugelassene
Waren nachtriglich beanstandet werden.

3. Bundessubventionen.

Fiir die Durchfﬁhrﬁng der Lebensmittelkontrolle haben die Kantone im
Berichtsjahr Fr. 1256 343,33 aufgewendet. Nach Abzug der Einnahmen
(Fr. 224 307.21) bleiben als Nettoaufwendung Fr. 1032 036. 12 (gegeniiber
Fr. 999 586.75 im Jahre 1926). An die nach Abzug der Einnahmen sich
ergebenden Ausgabeniiberschiisse wurden den Kantonen die gesetzlichen
50 0o mit Fr. 516 017. 70 gegeniiber Fr. 499 792. 95 im Vorjahre ausgerichtet
(Tabelle V). Die Vermehrung der Ausgaben im Jahre 1927 ist fast aus-
schliesslich auf die Verbesserung der Besoldungsverhiiltnisse der Beamten
und Angestellten der amtlichen Lebensmitteluntersuchungsanstalten zuriick-
zufithren.
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Tabelle I,

Untersuchung von kontrollpflichtigen Waren in den kantonalen
(und stddtischen) Untersuchungsanstalten.

Untersuchungsanstalten untersﬁzgl’teie?rohen )
: ) ) s B Bean-
Kantone und Sl.tz der Yo ; tan Von 7u- standungen
. . Untersuchungs- | Zoll- | kantonalen .
Stidte ‘ mlstaltenl Aten | Orgain Privaten | sammen
Zahl | Zahl Zahl Zahl Zahl 0/p
Yirich, Kanton | Ziirich . 86 7962 1472| 9520| 1559|1638
> Stadt . > 118 7115| 1918 9151| 648] 7,08
Bern . Bern 367! 2982 998| 4347| 820[18s6
Luzern Luzern . 218| 2324 418] 2960| 839]28,34
Uri . 12| 521 11| 544 70| 12,88
Schwyz : ] J 74| 1545 326 | 1945 185 9,51
Obwilden o ol EIHHSEES I o age 3l 895| 68 7,60
Nidwalden 1 209 13 223 19| 8,52
Glarus Glarus 12| 1764 99 1875 187/ 10,00
Zug Zug . 18] 956, 119, 1093| 310 28,36
Freiburg . Freiburg 21| 3706| .362| 4089 - 510|12,47
Solothurn Solothurn . 40| 4676 828 | 5044 535| 10,61
Baselstadt | 223] 4858 734) 5815 465| 8,00
Baselland . }Basel || 39| 251 62| 352 105|29,88
Schaffhausen . | Schaffhausen . 771 1786 "831 1946 127] - 6,53
Appenzell A.-hh. . ] I 511 202 36 289 63 21,80
Appenzell L-Rh. . St Gallen . 5| 56 9 70 11| 15,71
St. Gallen [ 332| 2189 683| 3204 606 18,93
Graubiinden Ghur 81| 2898\ 278| 3257| 560/17,19
Aargau Aarau . 85 6 751: 475| 73811 975/13,34
Thurgau . Frauenfeld. | 51| 2764 198) 3013| 872 284
Tessin Lugano 232 1524 255| 2011 419| 20,84
Waadt Lausanne . 507; 9687| 1057|11251| 1106/ 9,83
Wallis Sitten 49 1094 152| 1295| 337 26,02
Neuenburg . Neuenburg. | 142 2 610| 780 | 3532 339 9,60
Grenf . Grenf 199] 6189| 889| 6777 798 11,7
| 3040 91809 12533 13,65

77511
&

}11 258
|
\




dHU

Uebersicht der in den kantonalen und stiddtischen Untersuchungs-
anstalten untersuchten kontrollpflichtigen Waren,

Tabelle 11. nach Warengattungen geordnet.
Nr. Warengattungen Lnjersichs Beanstandungen
1 Proben
(
) Ziahl Zahl 0/
a. Lebensmittel.
1 | Back-, Pudding- und Cremepulver 112 25 22,32
2| Bier und alkoholfreies Bier 163 23 14,11
3| Brot und anderes Gebiick 236 36 15,25
4 | Butter 2 387 152 18,94
5| Eier . 72 41 56,94
6 | Eierkonserven 41 8 19,51
7| Eis (Tafeleis) . 7 3 42 86
8 | Essig, Essigersatz, Kssigsprit und
Hssigessenz . 645 100 15,50
9 | Farben fiir Lebensmlttel 20 6 30,00
10| Fleisch und Fleischwaren . 1 656 223 18,47
11| Fruchtsifte 44 — —
12 | Gemiise, frisches 17 6 35,29
13 | Gemiise, gedorrtes i 4 57,14
14 | Gemiisekonserven ' . g 106 14 13,21
15| Gewiirze, ausgenommen Kochsalz' 830 201 24,22
16 | Honig und Kunsthonig 322 45 13,98
17 | Hiilsenfriichte . 14 -l 7,14
18 | Kaffee . 182 41 22,53
19 | Kaffee-Er satzmlttel 178 30 16,85
20 | Kakao 182 12 6,59
21 | Kéase . . 667 123 18,44
22 | Kochsalz A L 126 5 3,97
23 | Kohlensaure Wasser (kiinstliche) 29 3 10,34
24 | Konditoreiwaren . 155 27 | 17,42
25 | Konfitiiren und Gelees . 51 165 7. ¢ SHBr
26 | Konservierungsmittel fiir Lebens- ,
mittel . 21 G- | = 2857
27 | Kornerfriichte . : 32 5 | 15,62
28 | Kuchenmehle und Kuchenmassen 6 1 | 1667
29 | Kiinstliche alkohol- und kohlen-
sdurefreie (etréinke . : 93 36~ | - 88,11
Uebertrag | 8401 1493 ; i
i
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Nr. Warengattungen Litgrenchte Beanstandungen
Proben
Zahl Zahl s
Uebertrag 8401 1493 —
30 | Limonaden . 393 122 31,04
31| Mahlprodukte . 427 33 7,73
32| Milch 60 862 6525 10,72
33 | Milch- Plodukte, ausgenonmen Buttel
und Kiése 189 37 19,58
34 | Mineralwasser 53 11 20,75
351 Obst und andere Bluchte, fnsch 23 13 56,52
36 | Obst und andere Friichte, gedorrt 53 19 35,85
371 Obstu. andere Friichte, Konserven 34 5 14,71
38| Obstwein, Obstschaumwein, alko-
holfreier Obstwein und Beeren-
obstwein . 1021 249 24,39
39 | Paniermehl 3 — —
40 | Pilze, frische . D s e 28 3 10,71
41| Pilze, getrocknete, u. Konserven 11 4 36,36
42| Presshefe 11 1 9,09
43| Schokolade . 394 59 14,97
44 | Sirupe . 135. 52 39,10
45| Speisefette, ausgenommen Butter 664 87 13,10
46 | Speisedle 611 97 | 15,88
47| Spirituosen . S 2114 797 | 87,70
48| Suppenpriparate, Suppen- und
Speisewiirzen und Wiirzepasten 82 14 17,07
49 | Siisstoffe, kiinstliche 6 — -
50| Tee 39 4 10,26
51| Teigwaren . 255 41 16,08
52 | Trinkwasser ot e PO 4 874 3816 16,74
531 Wein, Siisswein, Schaumwein, '
Wermutwein und alkoholfreier
Wein . £ il Bl 8737 1439 16,47
54 | Zucker, einschliesslich Stiarke- u
Milchzucker : 100 13 13,00
55 | Verschiedene andere Leb(,nsmltte] 277 49 17,68
Zusammen Lebensmittel 89 795 11983 13,35
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Nr. Warengattungen rtersiietite Beanstandungen
Prohen
Zahl Zahl | %
b. Gebrauchs- und Verbrauchs- |
gegenstande.
1 | Bodenbehandlungspriiparate 234 48 | 20,51
2| Garne, Gespinste und Gewebe zu |
Bekleidungsgegenstiinden, Klei-
dungsstiicke und fiir solche
Gegenstiinde dienende Farben 17 — —
3| Geschirre, Gefisse und Gerite fiir
Lebensmittel 197 70| 35,58
4 | Kosmetische Mittel . 289 104 | 36,88
5 | Lederbehandlungspriparate 29 7 | 24,14
6 | Mal- und Anstrichfarben 14 1 | 7,14
7 | Petroleum und Benzin . 59 7 11,86
8| Spielwaren . 79 41 51,90
9 | Umbhillungs-und Packmatel 1al fur
Lebensmittel 235 1138 48,09
10 | Waschmittel J, 150 8 5,33
11| Zinn zum Léten und Verzinnen
von Haushaltungsgegenstinden 43 18 41,56
12| Verschiedene andere Gebrauchs-
und Verbrauchsgegensténde 675 138 19,70
Zusammen Gebrauchs- und Ver- :
brauchsgegenstinde . 2014 550 27,31
Zusammenzug.
Lebensmittel . : 89 795 11 983 13,85
(rebrauchs- und Ver brauchsgegen—
stinde 2014 550 27,31
Zusammen 91 809 12 533 13,65




Tabelle 111.

Probensendungen und Meldungen gemiss Art. 28 und 33 und Riickweisungen gemiss Art. 35 des Lebensmittelgesetzes.

Ergebnisse der Grenzkontrolle in den einzelnen Zollkreisen.

1) Ausserdem wurden auf Grund des Ergebnisses der an der Grenze ausgefiihrten Vorpriifung freiwillig zuriickgezogen im IV. Zollkreis:

Oelhahnen wegen zu hohem Bleigehalt .

in 8 Fillen 5 kg

Prohensendungen Durch die U h Wegen augenscheinlicher
Zollkreise und #Fe td"te 'l;te"s"t" ‘:I“gs' Verdorbenheit |

Meldungen SNSETAN-ReADSARGY zuriickgewiesen
|
Sen- Sen- |

Zahl ko kg‘

dungen = dungen o

I. Zollkreis . 892 117 293 922 — —

II. » 195 21 135 191 — — |
111. » 476 23 37303 = = ‘
kY. » 1 . 587 47 300 341 3 2945

V. » 753 29 220 046 = —

VI. » 450 92 592 645 — ==
Zusammen 3353 329 1579448 3 2945

Do

I



Tabelle IV.  Ergebnisse der Grenzkontrolle im allgemeinen.

Probensendungen und Meldungen gemiiss Art. 28 und 35 und Riickweisungen
gemiiss Art. 35 des Lebensmittelgesetzes.

I Proben- Durch die Wegen augen-
Warengattungen sendungen Untersuchungs- scheinlicher.
und anstalten Verdorbenheit
Meldungen beanstandet zuriickgewiesen
a. Lebensmittel. At '1:1il_lm k8 d::;:‘;n c
1. Butter : 237 35 56 H84 1 | 1841
2. Eier und Eierkon-
serven - 28 H 796 — —
3. Fruchtsifte und
Sirupe 13 2 | 379 — -—
4. Gewiirze 30 10 | 3 364 — -
5. Honig 132 7 4216 — —
6. Kaffee g s 50 19 | 107973 | — —
7. Kaffee-Ersatzmitt. b 3 | 326 — —
8. Kakao und Schoko- |
lade 8 =l = g =
9. Kise 33 8 | 7071 | — -
10. Kunstkiise — - — — —
11. Mehl, Korner- und
Hiilsenfriichte . 5b 17 46 327 — —
12. Speisefette (ohne
Butter) . 59 (. 18 702 — —
13. Speisedle 98 10 47155 — —
14. Spirituosen . 27 7 460 — —
15. Tee 11 6 2526 — —
16. Teigwaren 8 . 2l 10008 1 b4
17. Wein AT 2 200 106 1146142 — —
18. Zucker (u. Glukose) 22 3 21 065 = —
19. Verschiedene f
andere Lebensmittel 192 29 93 211 ) 1 050
Zusammen Lebensmittel 3 188 276 1566 305 3 2 945
| b. Gebrauchs- und Ver-
. brauchsgegenstinde 165 53 13 143 — -
| SIS 5 IR i P
| Zusammen 3353 329 1579448 3 | 2945

Ausserdem wurden auf Grund des Ergebnisses der an der Grenze ausgefiihrten Vor-
prifung freiwillig zuriickgezogen :
Oelhahnen wegen zu hohem Bleigehalt in .

8 Fillen

5 kg




Tabelle V.

Kosten der Lebensmittelkontrolle in den Kantonen im Jahre 1927.

\_ Bruttoausgaben
i Kantone Betriebskosten | Besoldungen des La- Kosten der kanto- Einnahmen Netto- Bur'ldes-
: der poralorumiesonals | Reisespesen |nalen Instruktions-|  Zusammen ausgahen heltrag
Laboratorien mittelinspektoren } kurse
Fr. Fr. Fr. [ Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Ziirich (Kanton) 21 081.53 | 113 702. 40 2178.50 | - 136 962. 43 36 026. 15 100 936. 28 50 468. 10
Ziirich (btadt) 11 770. 09 89 448. — — — 101 218. 09 23 486. 55 77 731. 54 38 865. 75
Bern 7 009. 65 89 042.20 | 10 278.65 — 106 330. 50 14 329. 70 92 000. 80 46 000. 40
Luzern 14 196. 45 30 956. 50 955. 65 - 46 108. 60 6224. 70 39 883. 90 19 941. 95
Urkantone 4 260. 55 20 200. — 1425.15 — 25 885. 70 2911, — 22974.70 11 487. 35
Glarus . 5473.85 20 000. — 670. 20 — 26 144. 05 1 901. 30 24 242. 75 12 121. 35
g s 1 510. 80 15 260. 10 963. 30 — 17 734. 20 1 825. 20 15 909. — 7954, 50
Freiburg 9774.12 25 940. — 6 065. 85 — 41 779. 97 5 890. 65 35 889. 32 17 944. 65
Solothurn . 9 346. 80 30 700. — -1-886. 85 — 41 933. 65 4791.85 37 141. 80 18 570. 90
Baselstadt 23 196. 33 98 050. 70 791. 10 — 122 038. 13 20 656. 30 101 381. 83 50 690. 90
Baselland . 5 785. 20 9 600. — 2494. 70 305. 65 18 185. 55 1 296. 65 16 888. 90 8444, 40
Schaffhausen 3551.84 14 993, — 419. 50 — 18 964. 34 3 469. 40 15 494. 94 7747, 45
Appenzell A.-Rh. . 2908. 35 3 830. — 521.75 567.15 | 7 827. 25 - 71827.25 3913. 60
Appenzell L-Rh. 984. 20 1900. — 138. 35 — ? 3 022. 55 — 3 022. 55 1511.25
St. Gallen 23855.79 58 630. — 1751.10 3552.42 | 87789.31 34 533. 70 53 255. 61 26 627. 80
Graubiinden . 6 854. 69 27 679. 55 2 248. 50 793. 10 ; 37 575. 84 4 215. 80 33 360. 04 16 680. —
Aargau 7769. 33 51 689. 95 3 938. 85 — i 63 398. 13 10477, — 52 921. 13 26 460. 55 |
Thurgau 7 944. 31 38 035. — 2 202. 05 — | 48181.36 6 690. 56 41 490. R0 20 745. 40
Tessin . 9513.95 40 567. 12 4 954. 30 — | 55085.37 10 548. 20 44 487.17 22 243. 55
Waadt . 14 970. 05 90 531. 85 4 397.35 — | 109 899. 25 17 978. 90 91 920. 35 45 960. 15
Wallis . 5878.20 26 484. — 863. 75 — ‘ 33 22:). 95 2 698. 20 30 527. 75 15 263. 85
Neuenburg 6 606. 71 31 160. — 1 408. 60 = . 39175.31 9148. 75 30 026. 56 15013.30 |
Geng. . . 5 837.55 60 754. — 1 336. 25 = | 67 997 80 5206. 65 62 721. 15 31 360. 55

Zusammen | 210080.34 | 989154.37 | 51 890.30 5218.32 | 1256313.33 | 224307.21 [1032036.12 | 516017.70
1926 221 123.61 | 939 764.52 | 53 948. 60 9 503. — | 1224 389.73 | 224 752. 98 999 586. 75 | 499 792. 95
1925 280 047. 73 | 892 327. 69 — 1080.70 | 1173456.12 | 217432. 82 956 023.30 | 478 011. 35
1924 244 498.45 | 927 554.90 | — 3731.89 | 1175785 24 1 216 154. 36 959 630. 88 | 479 815. 05
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B. Ausziige
aus den Berichten der kanfomalen Aufsichisbehorden.
Untersuchungsanstalten und Lebensmittelinspelitoren.

Allgemeines.

Ziirich, Kanton. Die Laboratoriumstitigkeit wurde durch Krankheit
des Kantonschemikers und eines Lebensmittelinspektors stark in Mitleiden-
schaft gezogen. Einsprachen und Begehren um Oberexpertisen gegen die
Befunde des Laboratoriums erfolgten in 4 Féllen; in 3 Fillen wurde der
erstinstanzliche Befund bestitigt.

Ziirich, Stadt. Gegen Befunde des stidtischen Laboratoriums wurden
4 Einsprachen erhoben ; eine davon wurde zuriickgezogen ; in 2 Fillen wurde
der erstinstanzliche Befund durch Oberexpertisen bestétigt, einer ist noch
nicht erledigt.

Bern. Die ungiinstigen Raumverhéiltnisse und mangelhaften Einrich-
tungen des kantonalen Laboratoriums treten je linger je fiihlbarer zutage.
Gliicklicherweise hat sich die Frage eines Neubaues nunmehr soweit ab-
geklart, dass Hoffnung besteht, in absehbarer Zeit zu einem solchen zu
gelangen. FKine im Vorjahr anbegehrte Oberexpertise betreffend Wein ge-
langte anfangs dieses Jahres zum Abschluss; sie hat den ersten Befund
bestiatigt. Eine im Berichtsjahr angerufene Oberexpertise betreffend Honig
wurde in gleichem Sinne erledigt. Anfangs Dezember erfolgten 3 Einsprachen
gegen Beanstandung von griechischen Weinen; deren Erledigung steht
noch aus. _

Luzern. In 4 Milchwisserungsfillen wurden Oberexpertisen verlangt,
die alle in bestiitigendem Sinne ausfielen.

Ziug. Gegen die Befunde der Untersuchungsanstalt erfolgten drei Kin-
sprachen, wovon die eine wieder zuriickgezogen wurde.

Fribourg. Une surexpertise dirigée contre le chimiste cantonal a con-
firmé son résultat d’analyse. _

Solothurn. Gegen Gutachten des Kantonschemikers erfolgten 3 Ein-
sprachen ; eine davon fiel dahin, weil der Kostenvorschuss nicht rechtzeitig
sichergestellt wurde, eine wurde zuriickgezogen und die dritte ist gegen-
wirtig noch nicht erledigt.

Schaffhausen. 2 Einsprachen gegen Gutachten des Kantonschemlkers
wurden zuriickgezogen.

Appenzell A.Rh. Im November fand ein von 13 Teilnehmern be-
suchter dreitigiger Instruktionskurs fiir Ortsexperten statt.

- Appenzell [. Rh. Ein Ortsexperte beteiligte sich an einem dreitigigen
Instruktionskurs in St. Gallen.

St. Gallen. HKs wurden 4 Instruktionskurse fiir Ortsexperten fxbge—
halten mit insgesamt 72 Teilnehmern. Zwei gegen Befunde des Kantons-
chemikers angerufene Oberexpertisen bestitigten dessen Befunde.



287

Graubiinden. Im Mai erfolgte ein Instruktionskurs fiir 21 neuge-
wihlte Ortsexperten. Gegen Befunde des Kantonschemikers wurden drei
Kinsprachen erhoben, die séimtlich in bestéitigendem Sinne ausfielen.

Aargau. An 4 Tagen fanden in sogenannten Jahreskonferenzen Wieder-
holungskurse fiir die Ortsexperten statt, woran sich insgesamt 206 Teilnehmer
beteiligten. Gegen Beanstandungen durch die Untersuchungsanstalt wurden
mehrere Kinsprachen erhoben mit dem FKrfolge, dass die betreffenden Bean-
standungen aufgehoben oder durch blosse Verwarnungen ersetzt wurden;
in anderen Fillen wurde der erstinstanzliche Befund bestitigt.

Thurgau. Der als Nachfolger des verstorbenen Herrn Schmid ge-
wihlte Kantonschemiker Herr Dr. Philippe hat sein Amt am _I. Februar
angetreten. Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl die bauliche Einrich-
tung als auch die Ausstattung des kantonalen Laboratoriums den heutigen
Bediirfnissen nur noch sehr bedingt entsprechen und daher, wenn nicht ein
Neubau, so doch wenigstens eine Erweiterung notig wire.

Tessin. Il a été recouru contre deux décisions du chimiste cantonal;
dans I'un des cag, la décision de la premiere instance a été confirmée par
la surexpertise; le deuxieme cas n'est pas encore liquidé.

Vaud. Deux surexpertises dirigées contre le laboratoire cantonal sont
encore en suspens.

Wallis. Eine Einsprache gegeu einen Befund des Kantonschemikers
wurde wieder zuriickgezogen.

Neuchatel. Un vin, vendu comme Bourgogne et contesté sur le préavis
des dégustateurs pour désignation inexacte, a donné lieu &4 une surexpertise
dont le résultat a été défavorable aux conclusions du chimiste cantonal.
Les experts ont admis qu'on pouvait désigner comme Bourgogne des vins
de producteurs directs, sans caracteres spéciaux, provenant-de la Bourgogne
et que le vin en question présentait bien la composition d’un coupage de
producteurs directs qui devrait étre dégrossi avant d’étre livré a la con-
sommation.

Back-Pudding- und Cremepulver.

Zirich, Kanton. 8 Backpulver wurden beanstandet, teils wegen zu
geringem Gehalt an wirksamer Kohlensiure, teils wegen zu hohem Gehalt
an Natriumbikarbonat; ein Priparat war unsachgemiss zusammengesetzt.

Ziug. Zwel von der Grenzkontrolle gemeldete Backhilfsmittel « Multa-
glut » waren zu beanstanden, weil sie Benzoylsuperoxyd enthielten.

Fribourg. Une poudre a lever a été contestée pour fausse désignation.

Graubiinden. Kin von der Grenzkontrolle eingesandtes Backpulver
war als Bleichmittel fiir Mehl zu beanstanden.

Aargau. 4 Beanstandungen wegen Gehalt an Benzolperoxyd oder
ungeniigender Bezeichnung.

Thurgau. 2 Puddingpulver waren verdorben, 3 als Multaglut bezeich-
nete holléindische Priiparate mussten ihres Benzolsuperoxydgehaltes wegen
als Bleichmittel beanstandet sverden.
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Neuchatel. Deux poudres pour pouding aux frambroises étaient co-
lorées artificiellement.

Bier und alkoholfreies Bier.

Ziirich, Stadt. In 2 Wirtschaften mussten die Flaschenvorrite an
alkoholfreiem Bier, von zwei verschiedenen Fabrikanten stammend, wegen
Kiweisstriibungen beanstandet werden.

Bern. Ein im Ausschank befindliches Bier zeigte ausgesprochene Nei-
gung zu Nachgirung; ein Flaschenbier war durch wilde Hefe stark ver-
unreinigt.

Glarus. Kin Bier war stark verunreinigt, ein Firbebier aus Karamel
hergestellt”

Ziug. Eine Strafanzeige wegen schmutziger Bierpression.

Solothurn. Eine Beanstandung von Flaschenbier wegen Triibung
durch Hefe und Bakterien.

Baselland. 84 Beanstandungen von tritbem Flaschenbier; 7 Bean-
standungen von schmutzigen Bierpressionen und 12 wegen ungeniigend
sichtbaren Ausschankstellen.

Appenzell A. Rh. Die Beanstandungen betrafen unsaubere Bier-
pressionen.

Graubiinden. Ein Flaschenbier war wegen Hefetriihung zu beanstanden.

Wallis. Eine Beanstandung von hefetriibem Bier; 98 Flaschen Bier
~wurden wegen Triibung beseitigt.

Neuchatel. Une facheuse négligence dans le lavage des bouteilles
a biere. :
Geneve. Une biere a été contestée parce que trouble.

Brot und anderes Geback.

Kanton Ziirich. Ein Zwiebackpriparat wurde beanstandet, weil die
Angaben iiber seine Zusammensetzung nicht der Wirklichkeit entsprachen.

Solothurn. Auf einem Markt vorgefundene « Grittibenzen» waren
verschimmelt. °

Basel-Stadt. In einer Bickerei wurde fadenziehendes Brot festge-
stellt. Durch griindliches Reinigen aller in der Bickerei zur Verwendung
gelangenden Gerite in heissem Sodawasser, Weisseln des Lokals und KEnt-
fernung des Mehlvorrates konnte dem Uebel Einhalt geboten werden.

Basel-Land. 12 Beanstandungen wegen zu leichten Brotlaiben, eine
wegen ungeniigendem Ausbacken.

Schaffhausen. 3 Brotbeanstandungen wegen ungeniigendem Aus-
backen.

Appenzell A.-Rh. 5 Beanstandungen wegen zu leichten Brotlaiben.

Aargau. 2 Brote waren fadenziehend und 3 sogenannte Buttergebiicke
enthielten statt oder ausser Butter anderweitige Fette. '
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Thurgau. Die Beanstandungen betrafen zu leichte Brotlaibe und un-
geniigend ausgebackenes Brot. '
Wallis. EKine Beanstandung von ungeniigend ausgebackenem Brot.
Neuchatel. Un pain moisi fait avec une farine avariée et insuffisam-
ment cuit; un pain acide provenant de I'emploi d'un levain pourri; des
biscuits altérés par un trop long séjour dans des tiroirs d'épicerie.

Butter.

Ziirich, Kanton. Eine Butter war mit Rindsfett verfialscht, 17 hatten
zu geringen Fettgehalt, 2 waren mit Borsiure konserviert und 2 verdorben;
eine als Tafelbutter bezeichnete Ware erwies sich als Kochbutter und in
einem Falle wurde gemodelte Butter wegen Mindergewicht beanstandet.

Ziirich, Stadt. 94 Beanstandungen wegen Borsiure- oder Boraxzu-
satz, 17 wegen ungeniigendem Fettgehalt und 2 wegen Verdorbenheit.

Bern. 10 Beanstandungen wegen ungeniigendem Fettgehalt (74—=80,190),
4 wegen Geschmacksfehlern. 3 «Tafelbutter» ergaben Sduregrade von
11,2—15. Kine Kochbutter mit 53,6 Siuregraden musste als ungeniessbar

beurteilt werden. Eine argentinische Butter war mit Borsiure konserviert.

Luzern. 6 Beanstandungen wegen zu geringem Fettgehalt (73,4 bis
81,500), eine wegen zu hohem Siuregrad.

Urkantone. 2 Beanstandungen wegen ungeniigendem Fettgehalt.

Glarus. Eine Tafelbutterbeanstandung wegen zu hohem Siuregrad.

Zug. Eine als Tafelbutter bezeichnete Ware konnte bloss als Koch-
butter anerkannt werden.

Solothurn. Eine Beanstandung wegen zu geringem Fettgehalt, 5 wegen
Verdorbenheit, 2 wegen zu hohem Siuregrad. Eine Butter war mit Mar-
garine verfilscht, eine Tafelbutter ungeniigend rein in Geruch und Geschmack;
2 Buttermddeli waren nicht vollgewichtig.

Baselstadt. Auslindische Butter war mehrfach wegen zu geringem
Fettgehalt oder als ranzig, oder mit Borsiure konserviert zu beanstanden.
Der hiochste Borsduregehalt betrug 0,7 Promille. Als frisch bezeichnete
Butter hatte einen Sduregrad von 38,5 und stark ranzigen Geruch und
(reschmack. Kin an Roquefortkiise erinnernder Geruch und Geschmack eines
grosseren Postens geschmolzener Bufter war auf ungeniigendes Erhitzen
zuriickzufithren, was nachtrigliche Schimmelpilzwucherungen ermiglichte.

Basel-Land. 6 Beanstandungen wegen zu hohem Siuregrad, 2 wegen
Ranziditit. '

Schaffhausen. 4 Beanstandungen wegen Verdorbenheit, 8 wegen
ungeniigendem Fettgehalt, wovon eine mit bloss 60,6 0o.

Appenzell A. Rh. Eine Beanstandung von ranziger, 2 von verdor-
bener und 2 von zu leichter Butter; in 2 Fillen musste eingeschritten
werden, weil die Butter durch Schmiermittel der Zentrifuge oder des Butter-
fasses verunreinigt worden war.



St. Gallen. Die Beanstandungen erfolgten wegen ungeniigendem Fett-
gehalt, Verdorbenheit, bakterieller Verunreinigung oder sonstiger Qualitiits-
fehlern und wegen Untergewicht bei gemodelten Stiicken.

Graubiinden. Wéhrend der Einlagerung in einem-mit Chlorkalk des-
infizierten Keller nahm eine Butter Chlorgas auf, das sie selbst beim Kin-
sieden hartniickig festhielt. Kine Kochbutter mit einem Séuregrad von 287
musste als ungeniessbar beanstandet werden. Weitere Beanstandungen be-
trafen Butter mit zu wenig Fettgehalt und zu leichte gemodelte Stiicke.

Thurgau. 3 Beanstandungen von zu leichten gemodelten Stiicken,
eine wegen zu hohem S#uregrad.

Tesin. La plupart des contestations concernaient du beurre de mau-
vaise qualité ou du beurre ayant un degré d’acidité trop elevé. Dans un cas,
I'analyse décela la présence dans le beurre d'une graisse étrangere.

Vaud. 10 échantillons contestés comme rances, acides et pour fausses
désignations. La destruction de 27 kg environ a été ordonnée.

Wallis. 4 Beanstandungen von Kochbutter wegen zu hohem Séuregrad
und Ranziditéit; eine italienische Butter erwies sich als Margarine,

Neuchatel. La plupart des beurres contestés l'ont été pour teneur
exagérée en eau (maximum 31 00); quelques beurres de table avaient une
acidité dépassant la norme.

(teneéve. Beurres trop faibles en matiere grasse (minimum 63 0)o),
beurres boriqués, profondément altérés et beurres de cuisine vendus sans
indication de leur qualité réelle.

Eier.

Bern. Auf dem Bernermarkt feilgebotene Trinkeier erwiesen sich als
~ Kalkeier. «Italienische Trinkeier » wurden wegen zur Tduschung geeigneter
Bezeichnung beanstandet.

Basel-Stadt. Oefters wurde versucht, iltere Eier als Trinkeier ab-
zusetzen.

Vaud. Les contestations visent surtout des ceufs de caisse vendus comme
ceufs du pays. On a procédé & la destruction d’environ huit cents dou-
zaines de ces ceufs, reconnus comme tachés ou avariés.

Genéve. Sur les marchés on vendait sous la désignation d’ceufs du
jour, ceufs pour la coque, eeufs extra frais, etc., des produits dont I'état
de fraicheur ne présentait rien de particulierement remarquable.

Eierkonserven.

Ziirich, Kanton. Ein als «Vollei» bezeichnetes Priparat enthielt
zu wenig Eiweiss.

Bern. Ein richtig zusammengesetztes Ganzeipulver ergab einen Siure-
grad von 1344 und musste wegen Verdorbenheit vom Verkehr ausge-
schlossen werden. Chinesisches Eigelb war mit Borsiure konserviert.



291

Baselstadt. Flissiges chinesisches Eiweiss war mit einem Fluor-
salz konserviert, Eiweisspulver in fauliger Zersetzung.

Geneéve. Une conserve était composée de jaune d’eceuf additionné
(’eau salée.

Eis (Tafeleis).

Geneve. On a importé de la glace naturelle, provenant d’une gla-
ciere située en Haute-Savoie, qui donnait par fusion une eau suspecte,
ne pouvant étre considérée comme potable.

Essig, Essigersatz, Essigsprit und Essigessenz.

Zirich, Kanton. Es erfolgten 4 Essigheanstandungen wegen zu
geringem Gehalt an Essigsidure; 2 Weinesgige enthielten zu viel Alkohol.

Ziirich, Stadt. 4 Weinessige enthielten zu viel Alkohol, einer zu
wenig Extrakt; einer war stark mit Aelchen verunreinigt. 7 gewdhnliche
Essige enthielten zu wenig Essigsiure oder zu viel Alkohol. 2 Essigessen-
zen enthielten zu wenig Essigsidure.

Bern. Ein Weinessig enthielt 8,30/ Alkohol, ein anderer war aus
Obstwein hergestellt worden.

Urkantone. 9 Weinessigbeanstandungen wegen zu geringem Gehalt
an KEssigsdure oder zu hohem Alkoholgehalt.

Glarus. Eine zur Herstellung von Essigessenz bestimmte Esgsig-
sdure enthielt zu viel Empyreuma.

Solothurn. Ein Weinessig enthielt zu viel A]kohcl und zu wenig
Essigsiure.

Baselland. Ein Essig war wegen Verdorbenheit zu beanstanden.

Schaffhausen. 10 Essigheanstandungen wegen zu wenig Hssig-
sdure; ein Essig war mit Aelchen verunreinigt; in 2 Féllen wurde Essig-
sprit als Essig verkauft; 3 Weinessige hatten zu wenig Extrakt.

St. Gallen. Eine Essigheanstandung wegen Pilzwucherungen.

Graubiinden. Ein sogenannter Weinessig war aus Obstwein her-
gestellt worden, ein anderer enthielt zu wenig Essigsiure.

Wallis. Bine Beanstandung von Essigessenz wegen ungeniigender
Bezeichnung.

Neuchétel. Un vinaigre altéré par la présence de sels de fer.

Fleisch und Fleischwaren.

Zirich, Kanton. 10 Leber- und Bratwiirste waren wegen Mehl-
zusatz zu beanstanden; eine Wurst war verdorben. 3 Lachskonserven
waren mit Salizylsdure konserviert.

Ziirich, Stadt. Ein Fleischkise enthielt Starkemehlzusatz; Réau-
cherlachs in Dosen war teils mit Salizylsiure, teils mit Benzoesdure
konserviert; 3 Bouillonpriparate enthielten zu wenig Fleischextrakt, eines
wurde wegen zur TAuschung geeigneter Bezeichnung beanstandet.
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Bern. Ein als «Fleischsulze» feilgebotenes Praparat enthielt 8004
Gelatine und 200/, Fleischextrakt. Ein « Lukutate-Bouillonwiirfel» enthielt
gar keine Fleischbestandteile.

Luzern. 2 Beanstandungen von Lachskonserven wegen Konservie-
rung mittels Salizylsaure.

Urkantone. 7 Wurstwaren waren mehlhaltig, 2 Salami und ein
Ochsenmaulsalat verdorben.

Glarus. Eine Mortadella italienischer Herkunft war mit Borsdure
kongerviert.

Zug. 6 Wurstwarenbeanstandungen wegen Mehlzusatz.

Fribourg. 8 contestations comme avariés, 13 parce que colorés arti-
ficiellement, 5 pour fausse désignation de I'huile employée pour la pré-
paration de la conserve.

Solothurn. Ein Posten Muskelfleisch wurde seines hohen Bakterien-
ogehaltes wegen als ungeniessbar beurteilt. Als gefirbt waren 5 Wurst-
waren und ein Speck zu beanstanden; 4 Wurstwaren waren verdorben.

Baselstadt. Fischkonserven verschiedener Art enthielten Salizyl-
saure oder Benzoesdure.

Baselland. 16 Beanstandungen wegen bombierten Fleischkonserven.

Schaffhausen. Ein Posten Lachskonserven war mit Salizylsdure
konserviert. :

St. Gallen. Vereinzelte Beanstandungen wegen Mehlzusatz von 1
bis 59, 7 Beanstandungen wegen Verdorbenheit, eine wegen starker
Ranziditat des Fettes (Salami), und eine wegen Zusatz von Salizylsdure
(Fischkonserve). Ein Posten von verdorbenem R#ucherlachs war zudem
noch kiinstlich gefarbt.

" Graubiinden. 2 Beanstandungen von mit Salizylsdure konservier-
tem Réaucherlachs; eine weitere betraf mit Stirkemehl versetzten Fleisch-
kase. ;

Aargau. 5 Beanstandungen wegen Verdorbenheit; 4 Wurstwaren
enthielten Pferdefleisch ohne entsprechend bezeichnet zu sein.

Thurgau. Die Beanstandungen betrafen 5 mehlhaltige Wurstwaren,
9 verdorbene oder sonst fehlerhafte Fleischwaren und eine salizylhaltige
Fischkonserve. Lt

Tessin. 9 contraventions concernaient soit des conserves de viande
avariées, soit de-la viande fumée présentant des traces de rancissure.

Vaud. 25 échantillons avariés, 14 portant une fausse désignation
(saucisses dites du pays), 2 contenant accidentellement du chlorate de
potasse.

Wallis. 273 Biichsen Fleischkonserven (Sardinen, Ton, Ochsenmaul-
salat etc.) wurden wegen Verdorbenheit oder beschidigten Biichsen vom
Verkehr ausgeschlossen, ebenso 17 kg Salami, 96 kg Wiirste und 52 kg
Fische wegen Verdorbenheit.



Genéve. Du saumon en boite était coloré artificiellement et addi-
tionné d’acide salicylique.
Gemiise, frisches.
Glarus. Zwel Kartoffelsendungen waren durch Nassfiaule fast voll-
standig verdorben.
St. Gallen. Eine Wagenladung hollindischer Kartotfeln war stark
von faulen, iibelriechenden Knollen durchsetzt.

Gemiisekonserven,
Zirich, Stadt. Zwei Tomatenpiiree, wovon eine spanischer, die
andere schweizerischer Herkunft, waren kiinstlich gefirbt.
Wallis. 80 Biichsen Tomatenkonserven waren wegen starkem Rost-
ansatz, 8 Blchsen Zuckererbsen wegen Verdorbenheit zu beanstanden.
Geneve. Des conserves d’épinard renfermaient trop de cuivre.

Gewiirze, ausgenommen Kochsalz.

Ziirich, Kanton. 4 Zimtproben waren wegen starker Verunreini-
gung zu beanstanden und 2 Proben Muskatniisse waren vollstindig ver-
dorben. Gewiirzpaketchen wurden in 9 Fillen wegen ungeniigender Be-
zeichnung beanstandet. Ein «Birnbrotgewiirz» enthielt 9500 Zucker und
2 Vanillinzucker hatten zu geringen Vanillingehalt.

Zirich, Stadt. 2 Vanillinzucker enthielten zu wenig Vanillin;
ein auslandisches Senfpriparat wurde wegen ungeniigender Bezeichnung
(«Savora») beanstandet.

Bern. 3 Vanillinzucker enthielten bloss 0,97 bis 1,650 Vanillin;
auf einer Packung fehlte iiberdies das Fabrikationsdatum. 3 Gewiirzmi-
schungen waren wegen ungeniigender Bezeichnung zu beanstanden.

Luzern. 6 Majoranbeanstandungen wegen zu hohem Gehalt an Asche
und salzsdureloslicher Asche.

Urkantone. 17 Gewlirzbeanstandungen wegen Verdorbenheit oder
ungeniigender Bezeichnung; 9 Vanillinzucker enthielten zu wenig Vanillin;
bei einem war statt Vanillin Bourbonal verwendet worden. _

Glarus. Birnbrotgewiirz und Blutwurstgewiirz waren wegen ungenii-
gender Bezeichnung zu beanstanden.

Zug. Zwel Majoranbeanstandungen wegen zu hohem Sandgehalt.

Fribourg. Un échantillon de cannelle et 12 de marjolaine con-
testés pour teneur trop forte en matiéres minérales, 3 cannelles pour
fausse désignation, c’est-a-dire, vendues avec la désignation cannelle
de Ceylan, alors que le produit n’était qu’une cannelle de qualité infé-
rieure. 3 sucres vanillinés ne contenaient pas la quantité de vanilline
prescrite. :

Solothurn. Bei 16 Gewiirzmischungen fehlten die Angaben iiber
die Zusammensetzung. 3 Majoranproben waren verfilscht, eine verfilscht
und verunreinigt und eine verdorben.
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Baselstadt. Majoranpulver ergaben 12,6—17,104 (Gesamtasche, wo-
von 3,7—&8,40/6 in Salzsiure unléslich. Ein Vanillepulver «Sainte Lucie»
bestand zu 869/ aus Zucker, daneben aus gepulverter Veilchenwurzel und
sehr wenig Vanille.

Appenzell A.-Rh. Mehrere Beanstandungen wegen ungeniigender
Bezeichnung, eine wegen Verunreinigung.

St. Gallen. Gepulverter Majoran war wegen starker Verunreinigung
mit Sand und Erde zu beanstanden.

Graubiinden. 12 Beanstandungen von Majoranpulver wegen zu
hohem Mineralstoffgehalt, 4 Vanillinzucker enthielten zu wenig Vanillin
und auf der Packung eines Birnbrotgewiirzes fehlte die Angabe der ein-
zelnen Bestandteile.

Aargau. 5 Beanstandungen, weil die betreffenden Packungen keine
Firmabezeichnung trugen; bei einer Gewiirzmischung (Birnbrotgewiirz)
fehlte die Angabe der einzelnen Bestandteile; ein Pfefferpulver war als
Nelkenpulver bezeichnet, ein Nelken- und ein Anispulver enthielten zu
wenig dtherische Oele und ein Zimtpulver bestand aus extrahierter Ware.

Tessin. Les contestations ont porté sur de la cannelle et du
poivre de mauvaise qualité et sur du safran qui contenait des matiéres
minérales. '

Wallis. Eine Beanstandung wegen Verdorbenheit.

Neuchatel. A plusieurs reprises on a constaté dans des poudres
de girofle la présence d’amidon indiquant un mélange avec de la mere
de girofle. Une vanille en poudre renfermait 700/ de sucre et de I’amidon,
un sucre vanilliné seulement 1,50/ de vanilline. Deux canelles en poudre
avaient une teneur trop élevée en matieres minérales.

Geneve. Plusieurs sucres vanillinés renfermaient beaucoup moins
de 20/o de vanilline.

Honig und Kunsthonig.

Zirich, Kanton. Ein Kunsthonig enthielt zu viel schwetlige Saure.

Ziirich, Stadt. 2 Kunsthonige enthielten zu viel schwetlige Siure,
2 andere waren kiinstlich aromatisiert.

Bern. Ein Kunsthonig enthielt zu viel Wasser, ein anderer wurde
als «Verbesserter Gesundheitskunsthonig» zum Verkaufe ausgeschrieben.

Solothurn. Die Beanstandungen betrafen ungeniigend oder unrich-
tig bezeichnete Auslandhonige.

Bagelstadt. Ein als Miel de Palma bezeichnetes Priparat bestand
aus eingedicktem Palmensaft und konnte seines zu hohen Wassergehalts
(29,500) wegen nicht einmal als Kunsthonig gelten gelassen werden.

Schaffhausen. Ein «Molkenhonig» (Kunsthonig) war wegen un-
richtiger Bezeichnung zu beanstanden.

Appenzell A.-Rh. Eine Beanstandung von Kunsthonig wegen un-
richtiger Bezeichnung.
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Graubiinden. Je eine Honigbeanstandung wegen zu hohem Was-
sergehalt und unrichtiger Bezeichnung.

Tessin. Deux contestations de miel étranger mis en vente comme
miel du pays.

(Genéve. Les contestations visent des miels renfermant trop d’im-
puretés.

Kaffee.
Zirich, Kanton. Es erfolgten 2 Beanstandungen wegen zu viel
Einlage. ~

Ziirich, Stadt. Ein griosserer Posten «coffeinfreien» Kaffees ent-
hielt mehr als 0,1500 Coffein.

Bern. 3 von der Grenzkontrolle gemeldete Kaffeesendungen enthiel-
ten 8,16 bis 18,506 Einlage. Ein so stark bitterer Geschmack eines ge-
rosteten Kaffees, dass er kaum mehr als konsumfidhig in Frage kommen
konnte, war auf einen hohen Gehalt an Frostbohnen zuriickzufiihren.

Fribourg. 7 catés contestés pour falsification avec de la chicorée.

Solothurn. 3 von der Grenzkontrolle eingesandte Kaffee enthielten
zu viel Einlage.

Neuchatel. 4 catés verts, signalés par les douanes, contenaient
de 7 a 159 de déchets.

Kaffee-Erastzmittel.

Zirich, Kanton. 2 Feigenkaffee enthielten zu wenig wasserlosliches
~Extrakt, einer zu viel salzsiureldsliche Asche; ein Kaffeesurrogat war
ungentiigend bezeichnet.
Zirich, Stadt. 4 Feigenkaffee enthielten zu viel Asche und 2 er-
gaben zu wenig wisseriges Extrakt.
Bern. Verschiedene Beanstandungen wegen ungeniigender Bezeich-
nung; namentlich fehlten Angaben iiber die verwendeten Rohstoffe.
Glarus. Ein als «Hotel-Surrogat-Mischung » bezeichnetes Kaffee-Er-
satzmittel wurde wegen ungeniigender Bezeichnung beanstandet.
Wallis. Ein als «Café de ménage» bezeichnetes Ersatzmittel wurde
wegen unrichtiger Bezeichnung beanstandet.
‘ Neuchatel. Un caté de figues était encore au dessous du mini-
mum d’extrait exigé par le manuel suisse des denrées alimentaires.
Geneve. Certaines chicoriées étaient trop humides ou renfermaient
trop de matiéres sablonneuses.

Kakao.

Zirich, Stadt. 3 Kakaopulver enthielten zu wenig Fett. Die auf
der Packung eines «Cacao lacté & la viande» stehenden analytischen An-
gaben waren zu beanstanden, weil sie mit der wirklichen Zusammensetzung
des Priparates nicht iibereinstimmten.

Fribourg. Une contestation pour déficit dans la teneur en graisse.
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Kase.

Zirich, Kanton. Kine Beanstandung wegen ungeniigender Fett-
gehaltsangabe beim Verkauf, eine wegen unrichtiger Bezeichnung.

Ziirich, Stadt. 11 ohne Fettgehaltsangabe feilgebotene Kisesorten
waren nicht vollfett; ausser einem Schachtelkise betraf dies meist Par-
mesankadse. Ein «Doppelrahmkidse» hatte nicht den vorgeschriebenen
Fettgehalt.

Bern. Ohne Fettgehaltsangabe verkaufte Parmesan-, Spalen- und Til-
siterkdse waren bloss halb- bis dreiviertelfett. Eine als Kise bezeichnete
Ware enthielt bloss 4,620 Fett in der Trockensubstanz. Verschiedene,
« Rahmkéase» enthielten bloss 46—490, Fett.

Urkantone. 5 Beanstandungen wegen ungeniigender Angabe des
Fettgehaltes.

Glarus. HEin als vollfett verkaufter Kise enthielt bloss 41,7 0o Fett.

Fribourg. 1 contestation pour teneur trop faible en graisse en re-
gard de la qualité.

Solothurn. Eine Beanstandung wegen ungeniigender Fettgehalts-
angabe, eine wegen Verdorbenheit.

Baselstadt. Ein in Basel hergestellter, als «Feinster Camembert,
Schweizerware, garantiert vollfett» bezeichnetes Produkt enthielt bloss
2690 Fett; ein ausliandischer Schachtelkédse war ebenfalls wegen ungenii-
gendem Fettgehalt zu beanstanden.

Appenzell A.-Rh. Eine Beanstandung wegen Verdorbenheit.

St. Gallen. 7 Beanstandungen wegen ungeniigender Fettgehalts-
angabe. ' )

Graubilinden. Abgesehen von einem Posten verdorbenen Kises
betrafen die Beanstandungen ausschliesslich Parmesankise, der, obschon
nicht vollfett, ohne Fettgehaltsangabe feilgeboten wurde; durchschnitt-
licher Fettgehalt 38,40/,

"~ Thurgau. 4 Beanstandungen von Parmesankiise wegen ungeniigender
Fettgehaltsangabe.

Tessin. 3 contestations pour vente de fromage maigre sans étiquette
réglementaire. '

Wallis. 4 Beanstandungen wegen starker Verdorbenheit. Je ein
als halbfett und dreiviertelfett bezeichneter Kése enthielten zu wenig
Fett. :

Geneéve. Les contestations se rapportent exclusivement & des fro-
mages dont le résidu sec avait une teneur en matiére grasse inférieure
a 4590, qui étaient exposés en vente sans étiquette réglementaire.

Kochéalz.

Zirich, Stadt. Ein als jodhaltig verkauftes Kochsalz erwies sich
als gewohnliches Kochsalz.



Thurgau. Eine Sendung von Kochsalz war auf dem Transport so
stark verunreinigt worden, dass es nicht mehr als Lebensmittel ver-
wendet werden konnte.

Konditoreiwaren.

Zirich, Stadt. In zwel Sorten «Gutzeli» waren Borsiureverbin-
dungen vorhanden, herriihrend- von derart konservierten Eierkonserven.

Bern. Als «Rahma-Biskuit», «Rahmzwieback» und «Butterwaffeln»
bezeichnete Gebdcke enthielten Margarine und Kokosnussfett.

Baselstadt. Hausmacher Konfekt und Berner Mutze-Chrapfli, an-
geblich aus reiner Naturbutter hergestellt, enthielten Fett, das héch-
stens zur Hilfte aus Butter bestand; ein grosser Teil der Ware war
tiberdies verdorben.

Thurgau. Ein zur Verzierung von Konditoreiwaren bestimmtes Pri-
parat war zu beanstanden, weil es stark kupferhaltig war.

Wallis. Ein Kistchen Biskuits wurde beseitigt, weil mit Milben
behaftet. ‘

Konfitiren mit Gelees.

Zirich, Kanton. Eine Johannisbeerkonfitiire musste wegen zu
hohem Zinkgehalt als gesundheitsschidlich beanstandet werden.

Bern. Eine aus parfiimierten Himbeertrestern, Zucker und Gelatine
hergestellte «Himbeerkonfitiire» wurde als verfilscht beanstandet.

Baselstadt. Ein als Konfitiire extra bezeichnetes Praparat be-
stand aus einem braunen Sirup ohne jedes Fruchtaroma; eine in einem
galvanisierten Gefiass aufbewahrte Johannisbeerkonfitiire enthielt im Kilo-
gramm 8,5 g Zink.

Baselland. 10 kg Konfitliren verdorben.

St. Gallen. Eine in einem galvanisierten Eisengefiss gekochte Jo-
hannisbeerkonfitiire musste wegen starkem Zinkgehalt als gesundheits-
schidlich beseitigt werden.

Thurgau. Eine Beanstandung wegen unrichtiger Bezeichnung und
Konservierung mittels Salizylsiure.

Geneéeve. Des confitures fabriquées apres l’entrée en vigueur de la
nouvelle ordonnance renfermaient de I’acide salicylique.

Konservierungsmittel fiir Lebensmittel.

Zirich, Kanton. Ein von der Grenzkontrolle eingesandtes Konser-
vierungsmittel bestand aus Parachlorbenzoesiure.

Baselstadt. Ein Darmkonservierungsmittel war zu beanstanden,
weill es beim Gebrauch Formaldehyd entwickelte; eine Mischung von Kar-
totfelstirke, entfettetem Sojabohnenmehl und 19¢o Natriumbenzoat wurde
unter der Bezeichnung Kawe-Zusatz als Konservierungsmittel fiir Wurst-
waren angeboten,
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Kornerfriichte.

Wallis. Ein Posten von Reis wurde beanstandet, weil zu stark
mit Paraffin behandelt.

Genéve. Des riz étaient exagérément huilés, l'augmentation de
poids résultant de ce traitement dépassait 0,706 dans certains cas.

Kiinstliche Alkohol- und kohlensaurefreie Getranke.

Zirich, Kanton. Es erfolgte eine Beanstandung wegen zu hohem
Alkoholgehalt.

Bern. 2 Beanstandungen wegen zu hohem Gehalt an freier schwef-
liger Séure (151 und 153 mg im Liter).

Zug. Je eine Beanstandung wegen Benzoe- und - Salizylsiurezusatz.

Baselstadt. Ein kiinstliches alkoholfreies Getrink war durch Es-
sigstich verdorben und enthielt 4,4 Promille fliichtige Séure.

Graubiinden. Eine Beanstandung wegen Hefetriibung, eine wei-
tere wegen zu hohem Alkoholgehalt (4,100).

Wallis. Eine Beanstandung wegen zu hohem Alkoholgehalt (3 Volum-
prozent).

Neuchatel. Une boisson avait fermenté et était devenue alcoolique
et gazeuse. '

Genéve. On constate fréquemment la présence de traces de sels
de cuivre ou de plomb, indiquant une défectuosité de linstallation, &
laquelle il faut parer de suite.

Limonaden.

Zirich, Kanton. Es erfolgten 2 Beanstandungen wegen ungenii-
gendem Zuckergehalt und 2 wegen Verdorbenheit.

Ziirich, Stadt. 17 Beanstandungen wegen ungeniigendem Zucker-
gehalt; eine Limonade war durch Hefekliimpchen verunreinigt; bei einem
«mit Himbeeraroma» bezeichneten Limonadenpulver war keine Spur von
Aroma vorhanden. |

Bern. 3 Beanstandungen wegen starker Triibung durch Bakterien
oder monilin-artige Organismen.

Glarus. 2 Beanstandungen wegen ungeniigendem Extraktgehalt.

Zug. 4 Limonaden waren durch Hefezellen verunreinigt, eine hatte
zu wenig Zuckergehalt. Zwei Limonadenpulver, Himbeer-Aroma und Zitro-
nen-Aroma, mussten wegen Verdorbenheit beanstandet werden.

Baselstadt. Ein schwach tintenartiger Geschmack einer Limonade
war darauf zuriickzufithren, dass der betreffende Sirup in einem eisernen
Kessel hergestellt worden war.

Baselland. 2 Beanstandungen wegen Triibung.

Schafthausen. In einer Limonade, deren Genuss zu Magensto-
rungen gefithrt hatte, wurde Kupfer nachgewiesen, von einem beschadig-



ten Druckkessel herriihrend. Eine Beanstandung wegen ungeniigendem
Zuckergehalt. |

Appenzell A.-Rh. Eine Beanstandung wegen ungeniigender Bezeich-
nung, eine wegen zu geringem Zuckergehalt und einige wegen Triibung.

Appenzell [.-Rh. Die Beanstandungen betraten stark triibe Limo-
naden.

St. Gallen. Die Beanstandungen betrafen meist Limonaden mit un-
genligendem Zuckergehalt, hie und da durch Toxulahefen und Schimmel-
pilze verunreinigte Getrinke.

Graubiinden. 5 Beanstandungen wegen ungeniigendem Zuckergehalt.

Aargau. 11 Beanstandungen wegen ungeniigendem Zuckergehalt, 6
wegen Triibung durch Hefe, Fasern etc. und 6 wegen ungeniigender Be-
zeichnung.

Tessin. 4 contestations motivées par une teneur en sucre trop
faible et une contestation pour défaut de déclaration d’addition de sac-
charine.

Wallis. 7 Beanstandungen wegen ungeniigendem Zuckergehalt, eine
wegen Triibung; die triibe Limonade enthielt 1804 Zucker.

Neuchatel. 4 limonades dont la teneur en sucre était trop faible.

Geneve. Quelques limonades ne contenaient pas la dose de sucre
prescrite.
Mahiprodukte.

Zirich, Stadt. 3 Kindernihrmehle oder -Griesse enthielten zu
wenig losliche Starke.

Bern. Ein als «Multaglut» bezeichnetes, zur Erhéhung der Back-
fahigkeit angepriesenes Priparat enthielt Benzoylsuperoxyd und wurde
deshalb als Bleichmittel beanstandet.
~ Glarus. Ein Mehl war stark vermilbt.

Fribourg. 3 contestations pour avarie.

Solothurn. Ein Kindermehl war ranzig.

St. Gallen. Hollandisches «Multaglut» war wegen Zusatz von Ben-
zoylsuperoxyd zu beanstanden, widhrend ein deutsches Priaparat gleichen
Namens dieses Bleichmittel nicht enthielt.

Wallis. Zwei Hafermehle waren wegen Verdorbenheit und Ver-
unreinigung durch Milben zu beanstanden.

Neuchidtel. Des gruaux d’avoine moisis et une farine envahie

par des charancons.
Milch.

Zirich, Kanton. 539 Beanstandungen wegen Verunreinigung, 116
wegen ungeniigendem Gehalt, 31 wegen Wéisserung, 122 wegen faden-
ziehender, 30 wegen sonst krankhafter, 40 wegen anderweitig abnormer
Beschaffenheit und 6 wegen Kisereiuntauglichkeit.
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Zirich, Stadt. Die Beanstandungen betrafen 3 gewisserte, 5 ent-
rahmte, 12zu schwache und 137 verunreinigte Milchen. Die Abrahmungen
riihrten meist von ungeniigendem Aufriihren her.

Bern. 75 Beanstandungen wegen Wésserung, 16 wegen Entrahmung,
98 wegen Verunreinigung und 96 wegen kranker oder fehlerhafter Be-
schaffenheit der Milch. Der Wasserzusatz betrug 4—10609o, die Abrah-
mung 12—4504. 60 Beanstandungen wegen krankhatter Beschaffenheit
betraten Milch von galtkranken Kiithen. In Stéllen, welche fiir die Milch-
versorgung der Stadt Bern in Betracht fallen, wurden iiber 250 Kiihe
nachgewiesen, die an Galtkrankheit litten.

Luzern. Beanstandungen wegen Wisserung 43, wegen Entrahmung
5, wegen Verunreinigung, krankhafter Beschaffenheit oder Verdorbenheit
der Milch 661. Die Wiasserungen bewegten sich zwischen 1,4 und 102,690,
die Entrahmungen zwischen 5,0 und 20,00/.

Uri. Ungeniigend im Gehalt 1, von fehlerhafter Beschalfenheit 8§,
stark verunreinigt 15 Milchen.

Schwyz. 5 gewiissert, 2 von ungeniigendem Gehalt, 30 fehlerhaft
beschaffen und 30 stark verunreinigt.

Obwalden. 3 gewissert, 34 stark verunreinigt.

Nidwalden. 3 gewissert, 2 fehlerhaft und eine stark verunreinigt.

Glarus. Verunreinigt 64, krank 19, entrahmt 5 und gewéssert eine Milch.

Zug. Gewissert 8, entrahmt 3, verunreinigt 185, krank oder sonst
mangelhaft beschaffen 24 und késereiuntauglich 11 Milchen. Der Wasser-
zusatz betrug 5—4404, die Entrahmung 33—380/4.: Inshesondere wegen
Eutererkrankungen erfolgten 6 Beanstandungen.

Fribourg. 8 laits mouillés, 7 écremés, 98 malades, 8 trop acides,
9 composition anormale, 105 siles, 8 contenant du colostrum, 2 con-
tenant de l'urine. |

Solothurn. 13 Beanstandungen wegen Wésserung, 7 wegen HKnt-
rahmung, eine wegen KEntrahmung und Wisserung, 150 wegen Verun-
reinigung, 96 wegen ungeniigendem Gehalt, 3 wegen Verdorbenheit, eine
wegen unrichtiger Bezeichnung und 39 wegen krankhafter oder fehler-
hafter Beschatfenheit.

Baselstadt. Bei der Erhebung einer Stallprobe gelang es dem
Melkenden, der Milch etwa 10006 Wasser beizumengen, obschon der dabei
anwesende Ortsexperte versicherte, es sei alles in Ordnung zugegangen.
In einem anderen Falle wurde festgestellt, dass das erste Gemelk mit
2,300 Fettgehalt der Kundenmilch beigemischt, der Rest mit 7,200
Fett als Kalbertrinke verwendet wurde.

Baselland. 8 Beanstandungen wegen Wisserung, 4 wegen Entrah-
mung, eine wegen kombinierter Verfdlschung, 31 wegen Verunreinigung,
33 wegen ungeniigendem Gehalt und 8 wegen krankhafter Beschaffenheit
der Milch. Wasserzusatz 4—3690, Fettentzug 33—400.
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Schaffhausen. 9 Beanstandungen wegen Wisserung, 5 wegen Ab-
rahmung, 9 wegen ungeniigender Haltbarkeit, 22 wegen Verunreinigung
und 2 wegen Euterkrankheiten.

Appenzell A.-Rh. 2 Beanstandungen wegen Wésserung, eine wegen
fadenziehender, 3 wegen sonst mangelhatter Beschatfenheit und 5 wegen
Verunreinigung der Milch.

Appenzell I.-Rh. 3 Fille von fadenziehender Milch.

St. Gallen. 44 Beanstandungen wegen Wéasserung, 20 wegen Fett-
entzug, 166 wegen Verunreinigung, 90 wegen ungeniigendem Gehalt, 39
wegen ungeniigender Haltbarkeit, 26 wegen fadenziehendem Rahm und
4 wegen Missgeschmack. Wisserung bis 550/, Entrahmung bis 280/.

Graubiinden. Gewissert 6, abgerahmt 14, aus kranken HKutern 9
und verunreinigt 366 Milchen.

Aargau. 25 Beanstandungen wegen Wisserung, 10 wegen Abrah-
mung, 57 wegen ungeniigendem Gehalt, 368 wegen Verunreinigung, 13
wegen ungeniigender Haltbarkeit und 164 weil von kranken Kiihen stam-
mend, wovon 135 galtkrank.

Thurgau. 31 gewdsserte, 3 entrahmte, 161 ungeniigende und 344
verunreinigte Milchen. Wasserzusatz 3—5009/.

Tessin. T3 contestations pour lait mouillé, 61 pour écrémage,
4 pour lait malsain et 20 pour lait de mauvais qualité.

Vaud. 157 laits provenant de vaches malades, 146 anormaux et
de mauvais qualité, 63 souilles par des débris de fumier, 67 souilles par
des bactéries de la putréfaction provenant d’ustensiles sales, 95 autres
laits malpropres, 88 écremés du 25 au 600/, 31 mouillés du 6 au 5009/%.

Wallis. Gewdssert 1, entrahmt 10, kranke 5, von ungeniigendem
Gehalt 18 und verunreinigt 184 Milchen.

Neuchéatel. 6 laits mouillés, 16 faibles en créme ou écrémés, 6
acides, un filant et 44 sales. ,

Geneve. 11 laits additionnés d’eau, 28 écremés, 2 acidifiés natu-
rellement, 133 sales, 46 anormaux (des vaches malades).

Milchprodukte, ausgenommen Butter und Kase.

Zirich, Kanton. 3 Rahmbeanstandungen wegen ungeniigendem Fett-
gehalt. '

Zirich, Stadt. 6 Rahmbeanstandungen wegen ungeniigendem Fett-
gehalt. Bei kondensierter Milch in Tuben war der Zuckerzusatz nicht an-
gegeben.

Bern. 6 Rahmbeanstandungen wegen ungeniigendem Fettgehalt, eine
wegen zu hohem Sduregrad (iiber 20) und widerlichem Geruch und Ge-
schmack. Mehrere Rahmeisproben enthielten bloss 9,0 bis 10,206 Milch-
fett, statt mindestens 120/.



Fribourg. Deux conserves de lait de mauvaise conservation.
Solothurn. Eine Rahmbeanstandung wegen zu geringem Fettgehalt.
Schaffhausen. Ein « Alpenrahm » in Biichsen enthielt zu wenig Fett.

Graubiinden. Ein Rahm enthielt zu wenig Fett, ein auslindisches
Rahmeis in Blechdosen war mit Mehl verfilscht und enthielt eben-
falls zu wenig Fett.

Vaud, 29 contestations de crémes trop faibles en matiére grasse.

Wallis. Ein als Yoghurt bezeichnetes Priparat erwies sich als
gewohnliche geronnene Milch.

Neuchétel. Une poudre de lait de provenance italienne ne renfer-
mait que 0,1500 de graisse; plusieurs créemes étaient trop faibles en
graisse,

Obst und andere Friichte, frisch.

Bern. Auf dem Markt erhobene kalifornische Aepfel enthielten pro
Stiick bis 0,57 mg arsenige Sdure. Hin ausgesprochener Geruch und
Geschmack nach Karbolineum war darauf zuriickzufiihren, dass die be-
treffenden Aepfel aus einem Keller stammten, dessen Wénde karboli-
niert worden waren.

Baselland. 250 kg Kirschen waren unreif und verdorben.

Appenzell A.-Rh. Verschiedene Beanstandungen von unreifen oder
verdorbenen Kirschen, Erdbeeren, Trauben und Bananen.

Vaud. 330 kg détruits comme étant mal mirs ou avariés.

Geneve. On a encore importé des noix mouillées. Des chitaignes
d’un aspect irréprochable étaient en grande partie véreuses et avariées.

Obst und andere Friichte, gedorrt.

Bern. Getrocknete Feigen und Bananen, die mit Wiirmern und deren
Exkrementen behaftet waren, waren als verdorben zu beanstanden.

Solothurn. Eine fiir eine Kaffeesurrogatfabrik bestimmte Dattel-
sendung war so vollstindig verdorben, dass sie beseitigt werden musste.

Appenzell A.-Rh. Eine Beanstandung von verdorbenen Keigen.

St. Gallen. Eine griossere Sendung griechischer Tafelfeigen musste
wegen ginzlicher Verdorbenheit vernichtet werden.

Neuchatel. Un produit vendu & un boulanger comme amandes
concassées etait constitué par des fruits d’anacardium. Des noisettes
en grumes ayant séjourné dans un port de mer s’étalent imprégnées d’une
odeur de goudron les rendant impropres & la consommation.

Obstwein, Obhstschaumwein, alkohelfreier Obstwein und Beerenobhstwein.

Zirich, Kanton. 66 Obstweine waren stichig und verdorben, 3
gewissert und 38 sonst fehlerhaft,
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Ziurich, Stadt. 11 Obstsifte oder Moste waren stichig; ein un-
zutretfend als « Champagne de fruits» bezeichnetes Getréank enthielt zudem
Benzoesdure.

Bern. Ein Obstwein erwies sich als Kunstmost; 4 Birnensifte waren
durch Milchsiurestich verdorben und 38 «alkoholfreie» Obstweine ent-
hielten 0,92 bis 1,480/ Alkohol.

Glarus. Ein grosserer Posten Obstwein musste als stichig bean-
standet werden.

Solothurn. Ein Most war stichig; 5 alkoholfrele Obstweine waren
wegen zu hohem Alkoholgehalt zu beanstanden.

Baselstadt. Alkoholireie Obstweine enthielten bis 1,3 Volumpro-
zent Alkohol, andere waren tibermissig geschwefelt. Ein neuer Obstwein
musste seines herbsaurem Geschmacks wegen als ungeniessbar erklart
werden, ohne dass in der chemischen Zusammensetzung eine auffillige
Verinderung nachweisbar gewesen wire.

Baselland. Ein Obstwein war stichig.

Appenzell A.-Rh. Die Beanstandungen betrafen stichige Obstweine
und einen iibermissig mit Natriumbenzoat versetzten Siissmost.

St. Gallen. 7 Obstweinbeanstandungen wegen Essigstich, 5 wegen
zu starker Streckung. Bei einem mit Benzoesiure konservierten Susq-
most fehlte die vorgeschriebene Bezeichnung.

Graubiinden. Beanstandet wurden essigstichige Obstweine und ein
« Apfel-mousseux», weil der Zusatz von Kohlensiure nicht angegeben
war. s

Aargau. 8 Obstweine waren essigstichig, 3 stark triib. 2 alkohol-
freie Obstsifte enthielten zu viel Alkohol, einer war iiberschwefelt und 2
enthielten zu viel Natriumbenzoat; letztere hatten, obschon der Benzoat-
gehalt die zulidssige Grenze nur wenig tliberschritt, auffallend unangeneh-
men, kratzenden Geschmack.

Thurgau. Ein Apfel-Dessertwein enthielt neben 58,4 Promille Zuk-
ker 10,8 Volumprozent Alkohol, der in Form von Tresterbranntwein zu-
gesetzt worden war. ,

Pilze, frische.

Tessin. 5 contestations de champignons suspects.

Vaud. Saisi 120 kg de champignons toxiques ou vénéneux et détruit
870 kg de champignons véreux ou avariés.

Pilze, getrocknete und Konserven.

Fribourg. Une contestation de champignons secs pour manque de
désignation.
Tessin. Une contestation de champignons secs avariés.



Schokolade.

Zirich, Kanton. Eine Schokolade hatte zu geringen Fettgehalt,
3 waren unrichtig bezeichnet und eine verdorben.

Zirich, Stadt. Ein Schokoladepulver enthielt zu wenig Kakaofett.

Bern. Zwel Beanstandungen wegen ungeniigendem Gehalt an Kakao-
fett (9,82 und 13,369)0).

Fribourg. 3 contestations pour teneur trop faible en graisse, une
pour fausse désignation.

Baselland. Eine Beanstandung wegen Verdorbenheit. ;

Wallis.. 3 Schokoladepulver enthielten zu wenig Fett, obwohl eines
davon die Aufschrift trug: «tres nutritif parce que riche en beurre ».

Neuchétel. Cest la nouvelle exigence des 1600 de matiére grasse
qui nous a vallu le plus grand nombre de contestation surtout dans les
chocolats en poudre.

Geneve. Les contestations visent des produits ne renfermant pas
la teneur en matiere grasse fixée; il g’agissait d’anciens stocks.

Sirupe.

Ziirich, Kanton. Einer war verfilscht, einer enthielt zu viel Al-
kohol und ein Himbeersirup war kiinstlich geférbt.

Ziirich, Stadt. Bin «Himbeersirup» war mit Johannisbeersirup
vermischt. :

Fribourg. Un sirop contenait trop d’alcool, 11 portaient de fausses
désignations.

St. Gallen. KEin sogenannter Himbeersirup bestand lediglich aus
rot gefarbtem, mit etwas Orangenbliitenessenz aromatisiertem Zucker-
wasser. :

Wallis. 3 Himbeersirupe enthielten ausser Himbeersaft auch andere
Fruchtsifte, einer war kiinstlich gefirbt und einer zu stark verdiinnt.

Neuchatel. Des citronelles ne contenaient pas trace d’acide citri-
que; une orangeade «pur fruit», vu sa tres faible teneur en produits pro-
venant de l'orange, s’est vue supprimer le qualificatif pur fruit. Trois
sirops de framboises étaient additionnés d’eau et colorés artificiellement.
Des sirops de grenadine et cassis étaient avariés. :

Speisefette, feste, ausgenommen Butter.

Ziurich, Kanton. 2 waren verdorben, 3 stirkemehlhaltig und eines
ungeniigend bezeichnet.

Zirich, Stadt. 2 Kochfette waren wegen unrichtiger Bezeichnung
zu beanstanden.

Bern. Ein von einem Metzger verkauftes Speisefett erwies sich als
Industrietalg. Zwei Pflanzenmargarinen mussten wegen ungeniigender Be-
zeichnung beanstandet werden.



Urkantone. 2 Speisefette waren verdorben.

Glarus. Zwei Spelsetette verdorben wegen zu langer Lagerung

Fribourg. 2 graisses trop acides, 2 rances et 2 sales.

Baselstadt. Von der Grenzkontrolle gemeldete ranzige und mit
einem stark riechenden Denaturierungsmittel versetzte Fette wurden
beanstandet, weil sie in einer Kaffeesurrogatfabrik verwendet werden
sollten. Von einheimischen Metzgereien wurde versucht, Mischungen von
Schweinefett und Rindsfett als Schweinefett zu verkaufen. Ein vaselin-
artiges Priparat wurde beanstandet, weil es den Konditoren, zum Ausstrei-
“chen der Backformen angeboten wurde.

Graubiinden. Beanstandet wurde ein als Kochfett bezeichnetes,
hochgradig verdorbenes Pferdefett. '

Tessin. Les contestations ont porté sur des graisses présentant un
degré d’acidité trop élevé ainsi que sur des graisses d’os d’une frai-
cheur insuffisante.

Wallis. Ein Rindsfett hatte einen zu hohen S#iuregrad und war
tiberdies mit tierischen Gewebeteilen verunreinigt; 65 kg Kochfett waren
verdorben.

Neuchatel. Deux graisses vendues comme saindoux contenaient
une notable proportion de graisse de beeuf; deux graisses mélangées
avaient une acidité trop élevée.

Geneve. Quelques graisses comestibles présentaient des symptomes
d’altération. Certaines graisses beurrées ne renfermaient pas 1006 de
matiére grasse provenant du beurre. '

Speiseole.

Zirich, Kanton. 2 Beanstandungen wegen unrichtiger Bezeichnung.

Zirich, Stadt. Ein verdorbenes Erdnussél war als Olivenol be-
zeichnet; 2 Olivendle waren stark ranzig.

Bern. 3 Olivenole waren mit mindestens 20060 Erdnussol verfdlscht.
2 Speisedle waren verdorben. Als zur Tduschung geeignet wurde ein mit
Abbildungen von Oliven versehenes Gefidss beanstandet, welches Erdnuss-
ol enthielt. Ein Baumwollsamenol wurde von einem Metzger als «Butter-
ol» feilgeboten.

Glarus. Von drei als Olivenol verkauften Speisedlen bestand das
eine aus blossem KErdnussol, die beiden anderen enthielten Zusidtze von
solchem von 32 und 859p. Hin Lieferant hatte das ndmliche Speisedl
abwechslungsweise als Olivendl, Oel, Feinol und Tafelél fakturiert.

Fribourg. 3 huiles rances impropres a la consommation.

Baselstadt. Olivenole aus Marseille und ein Erdnussél waren mit
Orleanfarbstoff kiinstlich gefarbt. Mehrfach waren Olivendle mit KErd-
nussol, in einem Falle mit Sojacl verfidlscht. Im- Kleinverkehr wurden
verschiedentlich deutlich talgig riechende und schmeckende Olivendle
angetroffen.
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Graubinden. Ein sogenanntes Olivensl erwies sich als Erdnussol.
Thurgau. Die einzige Beanstandung betrat ein durch Wassergehalt

stark getriibtes Speisedl.

Tessin. Certaines observations permettent de supposer que des
fabriques étrangéres soumettent I'huile d’arachide et I'huile de soja & un
traitement spécial en vue d’employer l'huile ainsi traitée pour falsifier
Phuile d’olive.

~ Wallis. Eine als Olivendl verkaufte Ware erwies sich als Erd-
nussol.

Neuchatel. Deux huiles de noix étaient additionnées d’huile
d’arachides.

Geneéve. A signaler un cas de coloration d’une huile comestible.

Spirituosen.

Ziirich, Kanton. 75 Beanstandungen; hierbei erwiesen sich 26
als Qualitdtsspirituosen bezeichnete Produkte als Verschnitte, 24 als
gewohnlicher Branntwein. 5 Kirschwasser waren mit Tresterbranntwein
verfilscht, 4 enthielten zu wenig Alkohol, eines zu viel Blausdure und
eines war verdorben. Ein «Rum» bestand aus parfiimiertem und kiinst-
lich gefdarbtem Sprit. Ein Eiercognac war kiinstlich gefirbt, ein Eier-
liqueur kiinstlich geféirbt und mit Stirkekleister verdickt.

Ziirich, Stadt. 2 Rum waren mit Teerfarbstoffen gefirbt, einer
erwies sich als Verschnitt, einer enthielt zu viel Extrakt und einer war
sonst abnorm, indem er neben 1,700/ Ester nur Spuren von hoheren
Alkoholen enthielt; ein « Rumverschnitt» bestand aus 25prozentigem Sprit
mit etwas Rumzusatz. 4 «Cognac» erwiesen sich als Verschnitte, einer
musste, weil ungentigend gelagert, als Weindestillat bezeichnet werden,
2 entsprachen bloss den Anforderungen an gewohnlichen Branntwein, einer
musste wegen zu hohem (Gehalt an Acetaldehyd als verdorben beurteilt
werden. Kin Cognacverschnitt bestand aus gewohnlichem Branntwein. Ein
Weindestillat enthielt nur Spuren von hoheren Alkoholen. 19 «Kirsch-
wasser» wurden als Verschnitte befunden, 2 besassen so starken Geruch
und Geschmack nach Benzaldehyd, dass ihnen die Echtheit abgesprochen
werden musste, eines enthielt 3,200 Gesamtsdure, eines war mit Miss-
geschmack behaftet, 4 bestanden aus gewdhnlichem Branntwein mit etwas
Kirschwasser-Aroma. Kin Enzianbranntweinverschnitt war als echt be-
zeichnet, einer verdorben. Ein Obstbranntwein enthielt freie Schwefelsaure.
3 Eiercognac und ein Eierliqueur waren kiinstlich geférbt, ein Eierliqueur
war mit Starkemehl verdickt.

Bern. Die Beanstandungen betrafen Spirituosen mit unrichtiger Be-
zeichnung oder ungentigendem Alkoholgehalt. Ein Zwetschgenwasser er-
wies sich als gewohnlicher Branntwein; drei Cognac bestanden aus Wein-
destillat, ein «Cognac vieux ***» und ein « Marc» aus Obsttresterbrannt-
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weinverschnitten. Ein Eiercognac war wegen Verdorbenheit zu bean-
standen.

Glarus. Die Beanstandungen betrafen kiinstlichen Rum und solchen
mit ungeniigendem Gehalt an Bouquetstoffen, mit Obstsprit oder Obst-
tresterbranntwein verschnittene Enziane- und Kirschbranntweine und fer-
ner Verschnitte; die als echt bezeichnet waren. Bei einem Kirsch konnte
nachgewiesen werden, dass seine mangelhafte Beschaffenheit von unge-
niigender Vergarung der Maische herriihrte.

Zug. 11 Kirschwasser und ein Zwetschgenwasser erwiesen sich als
Verschnitte, 5 Kirschwasser als gewdhnlicher Branntwein und zwei waren
abnorm beschaffen. Ein Eiercognac war mit Sprit statt Cognac herge-
stellt; ein Cognac hatte zu hohen Extraktgehalt und ein Rum konnte
nur als gewohnlicher Branntwein gelten gelassen werden.

Fribourg. Deux spiritueux étaient trop faible en alcool, 1 avarié
par contact avec du fer, 77 faussement désignés.

Solothurn. 9 Branntweine enthielten zu wenig Alkohol, ein Cog-
nac zu viel Extrakt; 13 Qualititsbranntweine waren unrichtig bezeichnet;
2 Rum erwiesen sich als gewdhnlicher Branntwein.

Baselstadt «Drusenbranntwein» bestand aus Obsttresterbrannt-
wein, “«KEnziane» aus Wacholderbranntwein. «Tafel-Wodka» und «Sub-
rowka» waren aus verdiinntem Sprit hergestellt, der zweite iiberdies mit
einem Teerfarbstoff gelb gefarbt und mit Cumarin parfiimiert. «Ungari-
scher Slivivitz (Cognac)» erinnerte in Geruch und Geschmack gleichzeitig
an Weindestillat und Zwetschgenwasser; ausserdem war Vanillin und Teer-
farbstoff vorhanden. Mehrere Sorten auslindischen Kirschwassers ent-
hielten Zucker und kiinstliche Essenzen, eines davon mehr als die zu-
lagsige Menge Blausdure; andere Kirschwassersorten, worunter auch ein-
heimische, entsprachen kaum den Anforderungen an Verschnitt oder
waren zu stark verdiinnt. Zahlreich waren die Beanstandungen von En-
‘zianbranntweinen, die nur als Verschnitt anerkannt werden konnten. Ein
Cognac war so stark mit Fassgerbstoff versetzt, dass er einen unange-
nehmen Geschmack erhielt. Ein Cognac-Verschnitt war wegen Vanillin-
zusatz zu beanstanden.

Schaffhausen. Ein Cognac war als Verschnitt zu beanstanden.

Appenzell A.-Rh. Eine Beanstandung von kiinstlich gefirbtem
Cognac. :

St. Gallen. Die Beanstandungen betrafen einen kiinstlich gefirbten
Cognacverschnitt, einen Cognac mit zu hohem Extraktgehalt, 2 Kirsch-
wasser ‘von unreinem Geschmack, einen Wachholderbranntwein der ledig-
lich aus verdiinntem Alkohol bestand und einen mit Gips und Bittersalz
verunreinigten Tresterbranntwein.

Graubiinden. 12 Beanstandungen von als echt bezeichneten Ver-
schnitten. | ‘

, ' | - ',
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Aargau. 15 Kirschwasser entsprachen kaum den Anforderungen
an Verschnitte; 3 Rum, 4 Zwetschgenwasser, 5 Enzianbranntweine und
3 Cognac konnten ebenfalls nur als Verschnitte anerkannt werden; 3
Obstbranntweine erwiesen sich -als Tresterbranntweine, 2 Cognac, ein
Rum und 4 Zwetschgenwasserverschnitte als gewdhnlicher Branntwein;
einzelne dieser Getrinke geniigten nicht einmal den Amnforderungen an
gewohnlichen Branntwein. Je ein Bitter und 1 Liqueur waren wegen
irrefiihrender Bezeichnung zu beanstanden.

Tessin. 4 kirschs ont été reconnus a l'analyse comme constituant
des coupages; un rhum-coupage était coloré artificiellement et une liqueur
était avariée. Les autres contestations portaient sur des boissons diluées
dans une trop forte proportion ou additionnées de substances aromatiques.

Vaud. 22 contestation pour eaux-de-vie falsifiées, 6 pour eaux-
de-vie avariées.

Wallis. 4 Cognac, ein Drusenbranntwein und 3 Tresterbranntweine
wurden als Verschnitte begutachtet, je ein Rum, Cognac, Tresterbrannt-
wein, Rumverschnitt und Cognacverschnitt als gewohnlichen Branntwein.
Zwel Bitter waren unrichtig bezeichnet.

Neuchatel. Produits non conformes: 5 eaux-de-vie de prunes,
3 gentianes, 3 marcs, 3 cognacs, 3 rhums, 1 kirsch, 1 whigky. On ren-
contre des coupages non déclarés surtout dans les eaux-de-vie de prunes
et les gentianes.

Geneve. Degré alcoolique trop faible, vente de coupage comme
authentique, addition de bonificateur etc.

Suppenpraparate, Suppen- und Speisewiirzen und Wiirzepasten.

Zirich, Kanton. 2 Sorten Bouillonwiirfel enthielten zu wenig
Fleischextrakt, eine andere war ungeniigend bezeichnet.

Zirich, Stadt. In einer Wirtschaft wurde Suppenwiirze in Origi-
nalflaschen einer anderen Fabrik vorgesetzt.

Wallis. Eine Partie buppenwulfel war wegen zu hohem Wasser-
gehalt zu beanstanden.
Teigwaren.

Ziirich, Stadt. Eine als Lierteigwaren angebotene Ware enthielt
nicht den vorgeschriebenen Kiergehalt.

Bern. Es erfolgten verschiedene Beanstandungen wegen zur Tau-
schung geeigneter Bezeichnung; 2 Beanstandungen von Hornli wegen zu
hohem Sauregrad.

Zug. 3 Eierteigwaren hatten zu wenig Eigehalt.

Fribourg. Deux contestations pour acidité exagérée.

Baselstadt. Zwel auslindische Eierteigwaren enthielten auf 1 kg
nur ungefihr 50 g Eierinhalt.
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Baselland. Eine Beanstandung wegen Verdorbenheit.

Schaffhausen. Angeblich aus frischen Eiern und Vollweizen her-
gestellte « Vollweizennudeln» enthielten gar keine Eier.

Thurgau. Eine Beanstandung wegen Verunreinigung durch Bakte-
rieninfektion, eine wegen zur Tduschung geeigneter Bezeichnung.

Wallis. Eine Beanstandung von Eierteigwaren wegen ungeniigen-
dem KEiergehalt.

Genéve. Quelques pates aux ceufs ne renfermaient pas 150 g
d’eeuf par kilo de semoule.

Trinkwasser.

Zirich, Stadt. Das stddtische Leitungswasser, sowohl Quellwasser
als Seewasser, war das ganze Jahr hindurch von einwandfreier Beschaf-
fenheit. '

Luzern. Von 6 Zuleitungen zur Wasserversorgung einer Heil- und
- Pllegeanstalt erwies sich eine als génzlich unbrauchbar; von anderen
mussten einzelne Striinge beanstandet werden.

Uri. 6 Beanstandungen wegen ungeniigender Reinheit.

Zug. 2 Beanstandungen wegen Kolibakterien und eine wegen zu
hohem Gehalt an organischen Stoffen.

Fribourg. Deux eaux contestées pour cause de contamination.

Solothurn. 31 Trinkwasser wurden auf Grund der chemischen, 35
auf Grund der bakteriologischen Untersuchung beanstandet.

Baselland. Eine Quelle wurde wegen ungeniigender Reinheit abge-
sprochen. '

Appenzell A-Rh. 2 Trinkwasserbeanstandungen wegen starker Ver-
unreinigung. _

Appenzell I.-Rh. Ein Trinkwasser war wegen Verunreinigung mit
Jauche zu beanstanden.

St. Gallen. 22 Trinkwasserproben mussten -als unbrauchbar be-
gutachtet werden.

Graubiinden. 18 Beanstandungen wegen ungeniigender Reinheit.

Aargau. 28 Beanstandungen von Trinkwassern, teils auf Grund der
bakteriologischen, teils auf Grund der chemischen Untersuchungser-
gebnisse.

Thurgau. 230 Beansta,ndungen in 54 der beanstandeten Trinkwas-
ser waren Kolibakterien nachweisbar.

Vaud. 45 échantillons sont reconnus comme pollués par des infil-
trations de surface.

Wallis. 10 Beanstandungen wegen iiberméssigem Gehalt an kohlen-
saurem Kalk und Gips; es wurden Trockenriickstdnde von 2412 und
2730 mg im Liter festgestellt.

Neuchdtel. Dans plusieurs endroits du jura on a constaté des
contaminations que seul un bon filtre pourrait éliminer.
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Genéve. Nous avons regu des réclamations au sujet de l'eau du
réseau de la ville de Geneve, fréquemment souillée par du plancton, inof-
fensif évidemment, mais peu appétissant. Cet inconvénient ne dispa-
raltra que lorsqu’on disposera d’installation de filtrage.

Wein, Siisswein, Schaumwein, Wermutwein und alkoholfreier Wein.

Zirich, Kanton. 62 Weine waren fehlerhaft, 39 stichig oder
sonst verdorben, 11 enthielten zu viel Kaliumsulfat und 5 zu viel schwef-
lige Sdure. 37 als inlindisch bezeichnete ‘Weine wurden wegen zu star-
kem Verschnitt mit Fremdwein und 21 als gallisiert beanstandet. ¢ In-
landweine waren zu stark gezuckert, 26 Rotweine erwiesen sich als Schil-
ler oder Weissrotverschnitt. 31 Fremdweine wurden wegen unrichtiger
Bezeichnung beanstandet. Ein Chianti war aviniert und ein griechischer
Wein wurde als Kunstwein beanstandet.

Zirich, Stadt. 39 Beanstandungen von Fremdweinen, die als «Rot-
wein», « Welsswein» oder «Sechiller» bezeichnet waren. Bei 80 unter
bestimmten Herkunftsbezeichnungen angebotenen Weinen stimmte die
Herkunftsangabe nicht. Weitere Beanstandungen betrafen Weine mit
Essigstich, zu hohem Gehalt an Kaliumsulfat oder freier schwefliger Sdure
und Missgeschmack; ein Zirichseewein war zu stark gezuckert; 2 grie-
chische Weine wurden als Trockenbeerwein beanstandet. 5 spanische
Weine waren als «Koch-Madeére» bezeichnet, 2 andere kiinstlich gefirbt;
in 2 Lambrusco-Weinen konnten Fluorverbindungen, die zur Hemmung
der Girung beigesetzt worden waren, nachgewiesen werden. Ein Wermut-
wein enthielt zu wenig zuckerfreies Extrakt.

Bern. Weitaus der grosste Teil der Weinbeanstandungen erfolgte
wegen unrichtiger Bezeichnung; je ein «Montagne d’Espagne» und «Mon-
tagne Catalogne» erwiesen sich als Trockenbeerwein; zwei Wermutweine
hatten zu wenig Aschengehalt.

Luzern. Von den durch die Grenzkontrolle eingesandten Wein-
proben trug eine eine unrichtige Herkunftsbezeichnung, 2 waren abnorm
zusammengesetzt und 3 {iberschwefelt. Von den iibrigen untersuchten
Weinen war einer iiberplatriert, 2 mit starkem Boicksergeruch und -ge-
schmack behaftet und 4 unrichtig bezeichnet.

Uri. 3 Weinbeanstandungen wegen Verdorbenheit.

Schwyz. 4 Weine waren unrichtig bezeichnet, 16 stichig, 10 mit
Missgeschmack behaftet, 2 tiberschwefelt und einer enthielt freie Schwe-
felsdure, herrithrend von unsachgeméisser Kellerbehandlung. Von 27 Korb- .
flaschen einer Chiantisendung enthielten 16 durch Essigstich verdorbenen Wein.

Glarus. Die Beanstandungen betrafen 8 stichige, 7 sonst fehlerhafte
oder kranke Weine, einen mit zu wenig Extrakt und 7 unrichtig bezeich-
nete, worunter 3 Fremdweine.

Zug. 8 Weinbeanstandungen wegen unrichtiger Bezeichnung, 4 wegen
Essigstich.
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Fribourg. Un vin contesté comme moisi, un comme piqué, 36 pour
fausse désignation, 23 comme artificiels; ces derniers étaient des vins gallisés.
Solothurn., Ein Wein wurde als Kunstwein beanstandet, 11 waren
unrichtig bezeichnet, 6 fehlerhaft, 3 verdorben und einer iiberplatriert.

Baselstadt. Weisswein aus Binningen mit 13,59 Alkohol wurde
als zu stark gezuckert beanstandet. Bei einem spanischen Rosé wurde
essigstichiger Geruch und Geschmack beobachtet, obschon er bloss 1,1
Promille fliichtige Sdure enthielt. Ein wertvoller Weisswein (Haute Sau-
terne) in Flaschen war infolge unzweckméssiger Behandlung in Gérung
iibergegangen und hatte dabei nicht nur sein feines Bouquet verloren, son-
dern auch einen widrigen, an Bierhefe erinnernden Geschmack angenom- -
men. Ausldndische Weinmoste enthielten 92—614 mg freie und 207 bis
1286 mg gesamte schweflige Sdure im Liter. Ein urspriinglich einwand-
freier Tiroler Rotwein war durch Aufnahme verh#ltnisméssig geringer
Mengen von Schwefelsdure aus dem Fassholz geschmacklich so stark ver-
andert worden, dass seine Herkunft von Kennern nicht mehr anerkannt
wurde; das gleiche wurde auch bei einem Walliser Fendant beobachtet.
Auslandische Weine waren mehrfach wegen starkem Miuselgeschmack zu
beanstanden. Ein als Super-Chianti bezeichneter Rotwein erwies sich als
mit Wasser und Zucker behandelt. In einer Wirtschaft waren auf der
Weinkarte 9 Weinsorten verzeichnet, w#hrend sich im Keller bloss
deren 5 vorfanden. .

Baselland. 25 Weinbeanstandungen wegen Verdorbenheit. Ein Po-
sten von 1460 Liter Kunstwein wurde denaturiert.
~ Schaffhausen. 17 Weine waren unrichtig bezeichnet, 2 zu stark
gezuckert, 5 stichig, 2 hatten zu hohen Sulfatgehalt, 5 zu wenig Extrakt,
3 zu viel schweflige Sdure und einer war unzuldssig behandelt.

Appenzell A.-Rh. 2 Beanstandungen wegen ungeniigender Bezeich-
nung, 2 wegen zu hohem Gehalt an schwefliger Siure und verschiedene
andere wegen Stich oder sonstiger Mingel.

Appenzell L.-Rh. Eine Weinbeanstandung wegen Verdorbenheit.

St. Gallen. 11 Beanstandungen wegen HEssigstich, 17 wegen Miss-
geschmack, 3 wegen Umstehen, eine wegen Hefegeschmack, 8 wegen zu
starkem Einbrennen und 14 wegen unrichtiger Bezeichnung von Wein.
Ein grosser Posten spanischer Mistella, 14400 Liter, musste wegen kiinst-
licher Farbung vom Verkehr ausgeschlossen werden.

Graubiinden. 28 Weinbeanstandungen wegen Essigstich, 15 wegen
ungeniigender Bezeichnung, eine wegen Verfilschung. Ein «Champagne
d’Asti», der mit Kohlensdure imprigniert war, wurde wegen unrichtiger
Bezeichnung beanstandet.

Aargau. Unrichtig bezeichnet 24, zu stark gezuckert 8, {iber-
schwefelt 9, mit Missgeschmack behattet 22, essigstichig 34, sonstwie
verdorben 40 Weine; 3 waren als Kunstwein zu beanstanden.
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Thurgau. 3 Beanstandungen von verfilschten, 4 von unrichtig be-
zeichneten, 5 von essigstichigen und 2 von iibermissig geschwefelten Wei-
nen; einer der letzteren, ein Tirolerwein, war iiberdies auch wegen uner-
laubter Zuckerung zu beanstanden.

Tessin. 20 contestations ont porté sur des infractions a la loi
prohibant Ie vin artificiel; 30 concernaient des vins piqués, gités ou
malades; il a été relevé 15 contestations pour désignation inexacte.

Vaud. 47 vins contestés pour fausse désignation, 18 comme arti-
ficiels, 12 avariés, impropres & la consommation, 13 surplatrés, trop
soufrés, etc. 60500 litres environ ont été mis sous séquestre comme
suspects de mouillage ou comme vin de raisins secs. Le séquestre a été
levé sur deux wagons pour lequels les certificats d’origine et piéces
Justificatives exigés par le Laboratoire ont pu étre fournis. 15700 litres
ont été dénaturés pour la fabrication du vinaigre; le reste concerne les
vins grecs pour lesquels le séquestre a été maintenu et qui ont fait
lobjet d’une demande de surexpertise.

Wallis. 22 Weinbeanstandungen wegen unrichtiger Bezeichnung,
19 weil gallisiert und 7 wegen Verdorbenheit oder sonst mangelhatter
Beschaffenheit. Ein «Vin de ménage» erwies sich als Tresterwein. Auf
Grund des Kunstweinverbots erfolgten 11 Verzeigungen wegen Herstel-
lung von Tresterwein zum Hausgebrauch ohne entsprechende Bewilli-
gung, 6 wegen vorschriftswidriger Lagerung und 9 wegen ungeniigender
Bezeichnung von solchem Tresterwein.

Neuchéatel. Vins mouillés ou artificiels 32, faussement dénommés
21, trop sucrés 2, surplatrés 4, trop sulfités 4, piqués 4, altérés 9,
additionnés d’acide sulfurique 2. A plusieurs reprises, il a fallu réagir
contre 'abus du sucrage.

Genéve. 25 vins contestée comme artificiels (y compris 5 ving
gallisés), un comme trop platré, un comme viné, 35 comme altérés, pi-
qués, anormaux etc. et 14 comme désignés non conformément aux prescriptions.

Zucker, einschliesslich Stiarkezucker und Milchzucker.

‘Baselstadt. Eine Schiffsladung Zucker war durch geringe Mengen
Graphit (0,03—0,069) verunreinigt und dadurch unverkduflich geworden.

Verschiedene andere Lebensmittel.

Glarus. Ein Posten Zigaretten war verdorben; als nikotinfrei be-
zeichnete Zigarren enthielten normalen Nicotingehalf.

Fribourg. 11 contestations concernant des extraits de fruits deé-
signés sans alcool et en contenant en forte proportion.

Baselstadt. Ein als Ulmer Mostkonserven Marke Schwabentrunk
bezeichnetes Priparat, das zur Herstellung eines Haustrunkes dienen
sollte, bestand aus Tamarindenmus und war daher auf Grund des Kunst-
weingesetzes zu beanstanden, ebenso eine in den Zeitungen angepriesene
Mostsubstanz Famosan. ’
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Absinthverbot.
Zirich, Stadt. 2 Branntweine besassen die Eigenschaften von Ab-
sinthnachahmungen.
Fribourg. Une eau-de-vie contestée comme imitation d’absinthe.
Graubtinden. Ein auslandischer Anigetteliqueur erwies sich als
Absinthnachahmung.
Aargau. Eine Beanstandung wegen Absinthahnlichkeit.

Bodenbehandlungspraparate.

Zurich, Stadt. Il Beanstandungen wegen zu niedrigem Flamm-
punkt, 4 wegen Anwesenheit von gechlorten Kohlenwasserstoffen.

Bern. 14 Beanstandungen wegen zu niedrigem Flammpunkt.

(Glarus. Ein Bodenbehandlungspriaparat «Stella» war schon bei ge-
wohnlicher Zimmertemperatur entflammbar.

Zug. Johnson’s Prepared Wax-liquid, ein amerikanisches Bodenbe-
handlungsmittel, war seines zu niedrigen Flammpunktes wegen zu beanstanden.

Baselstadt. Es wurden Bodenbehandlungspriaparate beobachtet, de-
ren Flammpunkt unter 200 lag.

St. Gallen. Ein Parquetboden-Reinigungsmittel war als feuergefdhr-
lich zu beanstanden.

Genéve. 6 contestations de préparations dont le point d’inflammation
se trouvait au dessous de 30°.

Geschirre, Gefasse und Gerate fiir Lebensmittel.

Ziirich, Kanton. Die 5 Beanstandungen betrafen 3 verzinkte Putz-
schwidmme, einen bleihaltigen Ausgusshahn und eine bleierne Lakespritze.

Bern. Beanstandet wurden Backmulden, die mit Zinkblech ausgeklei-
det oder unrichtig verzinnt waren und Metalldeckel von Senftépfchen mit
zu hohem Bleigehalt.

Fribourg. 3 contestations pour teneur trop forte en plomb.

Solothurn. Ein Flaschenausguss fiir Liqueur bestand aus fast
reinem Blei.

Baselstadt. Teig-Ausstechformen, Messingtrichter fiir Konditorei-
zwecke und Milechkannen waren zu beanstanden, weil das an den in Be-
tracht fallenden Stellen verwendete Lot zu viel Blei (bis 659%0) enthielt.
Ein galvanisierter Kessel wurde fir Schweinefett verwendet. Einmach-
gliser wurden als gefdhrlich beanstandet, weil sich inwendig Glassplitter
ablosten.

Baselland. Ein Posten Saugflischchen wurde als gesundheitsge-
tahrlich beanstandet.

Appenzell L[-Rh. Ein Milchtransportgetiss war wegen starkem
Rostansatz zu beanstanden.

St. Gallen. Formen fiir Weichkésebereitung waren zu beanstanden,
weil sie aus Zinkblech hergestellt waren.
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Graubiinden. 285 Siphonképfe und 147 Siphonrohren fiir kohlen-
saure Getrinke wurden wegen zu hohem Bleigehalt beanstandet.

Wallis. Ein Posten kupferner Putzschwiémme wurde vom Verkehr
ausgeschlossen.

Neuchatel. Des moules pour la fabrication des glaces contenaient
une forte proportion de plomb; deux bouillottes de fourneaux potagers,
signalés par les douanes, avaient un étamage a 4000 de plomb; 1’étaﬁnage
d’un pétrin contenait 3004 de plomb.

Geneéeve. On trouve encore des poteries bon marché, d’origine étran-
gere, dont I’émail est insuffisamment vitrifié et ceéle du plomb.

Kosmetische Mittel.

Zirich, Kanton. 7 Tuben enthielten zu viel Blei.

Ziirich, Stadt. 17 Tuben enthielten zu viel Blei; ein Haarfirbe-
mittel bestand aus Paraphenylendiamin. | :

Bern. Eine Zahnpasta enthielt 7,390/ Blei; in einer anderen war
Arsen nachweishar, angeblich von einer Beigabe von Salvarsan herriih-
rend; tiberdies erfolgten zahlreiche Beanstandungen wegen zu hohem Blei-
gehalt der Tuben. Ein Haarwasser enthielt 14,50/ freie Schwefelsiure,
“ein Haarfirbemittel Paraphenylendiamin. Ein Haarwuchsmittel wurde we-
gen seines Gehalts an Tinctura Cantharidis beanstandet.

Luzern. Die Haarfirbemittel «Lea’s Hair Tonic» und «Hibros 1
und 2» waren wegen Bleigehalt beziehungsweise wegen Gehalt an Para-
phenylendiamin zu beanstanden.

Fribourg. 9 contestations parce que le tube métallique contenait
du plomb en trés grande quantité.

Baselstadt. Zahlreiche Beanstandungen von Tuben fiir kosme-
tische Mittel wegen zu hohem Bleigehalt. Ein Haarwasser, das Hautaus-
schlige bewirkt haben sollte, bestand aus einem Gemisch von Petroleum-
benzin und gechlorten Kohlenwasserstoffen. '

Schafthausen. Eine Beanstandung von Tuben fiir kosmetische Mit-
tel, die aus beinahe reinem Blei bestanden.

St. Gallen. Aus Bleituben entnommene Zahnpasta musste ihres
erheblichen Bleigehaltes wegen beanstandet werden; aus dem gleichen
Grunde musste auch ein in Bleituben eingefiilltes Enthaarungsmittel dem
Verkehr entzogen werden.

Graubiinden. 16 Beanstandungen von Tuben fiir kosmetische Mit-
tel wegen zu hohem Bleigehalt.

Thurgau. 11 Beanstandungen von Metalltuben fiir kosmetische Mit-
tel wegen zu hohem Bleigehalt.

Neuchédtel. Les deux contestations se rapportent a deux pro-
duits pour secher les cheveux; éther de pétrole et mélange de benzine
et de tetrachlorure de carbone.



Genéve. Les contestations concernent des teintures pour cheveux
contenant des sels de plomb.

Lederbehandlungspraparate.

Geneéve. Un certain nombre de ces produits, particulierement des
vernis ou teintures, étaient & base d’aniline.

Spielwaren.

Zirich, Stadt. Mundstiicke von Kindertrompeten und Metallpfeif-
chen enthielten zu viel Blei.

Luzern. 13 Mundharmoniken und Kindertrompeten waren wegen
Zinkbestandteilen zu beanstanden.

Zug. 15 Beanstandungen von Trompeten, Hupen, Metallfléten und
Pfeifen mit Zinkmundstiicken.

Baselstadt. Einige Stoftkitzchen wurden beanstandet, weil die
Augen aus Glasperlen mit Einsteckspitzen bestanden.

St. Gallen. Gummiballen waren zu beanstanden, weil sie mit Blei-
chromat geférbt waren. ’ 4

Graubiinden. Ein Posten von Mundharfen wurde der Zinkstimm-
platten wegen konfisziert.

Geneve. On a encore trouvé dans le commerce des stocks de
«Serpents de Pharaon» renfermant un sel de mercure et des jouets
explosifs dits «Mitraille» contenant du phosphore jaune.

Umhiillungs- und Packmaterial fiir Lebensmittel.

Zirich, Kanton. Eine Metallpackung erwies sich als Bleifolie.
Baselstadt. Staniol fiir Kidseverpackung enthielt 390 Antimon.

Waschmittel.

Baselstadt. Ausnahmsweise wurden Schmierseifen mit 0,6 bis
0,70/ freiem Alkali beobachtet.
Thurgau. Ein als «Ragul» bezeichnetes Waschmittel enthielt 6,50/
freies Alkali.
Zinn zum Loten und Verzinnen.

Zirich, Kanton. 5 Beanstandungen wegen zu hohem Bleigehalt.

Baselstadt. Lotzinn enthielt 2,206 Antimon.

Graubiinden. 5 Beanstandungen von Verzinnungen mit zu hohem
Bleigehalt.

Wallis. Eine Beanstandung wegen zu hohem Bleigehalt.

Verschiedene andere Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstande.

Baselstadt. Mausegift, das angeblich fiir Menschen und Haustiere
unschidlich sein sollte, bestand aus Arsenik.



	Aus den Berichten des Eidgenössischen Gesundheitsamtes und der kantonalen Aufsichtsbehörden, Untersuchungsanstalten und Lebensmittelinspektoren über die Ausführung des Lebensmittelgesetzes und der Gesetze betreffend das Absinth- und Kunstweinverbot im Jahre 1927

